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Ihr KVB-Vorstand

Dr. med. Pfeiffer 
Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Heinz 
1. Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Ritter-Rupp 
2. Stellv. Vorsitzende des Vorstands

3EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Bundesregierung plant einen Generalangriff auf das Gesundheitswesen – insbesondere 
auf die ambulante Versorgung: Was unter dem Druck internationaler Krisen und einer struk-
turellen Schwäche der deutschen Wirtschaft als „unumgängliche Reform“ inklusive einer 
„notwendigen Kostendämpfung“ verkauft wird, wird eine folgenschwere Fehlsteuerung aus-
lösen. Die Pläne sanktionieren ausgerechnet die Praxisteams, die mehr Menschen versorgen. 
Gleichzeitig sollen extrabudgetäre Leistungen gedeckelt oder eingeschränkt werden – also 
genau die Bereiche, die für eine moderne, effiziente Medizin stehen.

Dabei wird ein grundlegendes Problem sichtbar, das weit über dieses Gesetz hinausgeht: 
Die Politik hat Strukturreformen, insbesondere im Krankenhausbereich, über Jahre ver-
schleppt und den Versicherten ein nahezu uneingeschränktes Leistungsversprechen ver-
mittelt. Die Rechnung soll überproportional die ambulante Versorgung begleichen, obwohl 
sie mit 16 Prozent der Gesundheitsausgaben 97 Prozent der Behandlungsfälle stemmt.

Die Folgen sind absehbar. Praxen kommen an wirtschaftliche Grenzen, Investitionen bleiben 
aus, Versorgungsangebote werden eingeschränkt. Gerade in ländlichen Regionen droht ein 
schleichender Rückzug. Gleichzeitig konterkariert die Politik ihre eigenen Ziele: Mehr Am-
bulantisierung fordern, aber die Leistungen, die sie ermöglichen, begrenzen. Weitere Vor-
haben – etwa in der Notfallversorgung oder bei der Digitalisierung – verschärfen die Lage, 
vor allem wenn zusätzliche Aufgaben ohne gesicherte Finanzierung entstehen. Wer Versor-
gung sichern will, das erörtert das Titelthema dieser Ausgabe, muss die strukturellen  
Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen – und darf die ambulante Medizin nicht 
weiter zur finanzpolitischen Manövriermasse machen. Andernfalls wird aus kurzfristiger 
Sparpolitik ein langfristiger Schaden für die ambulante Versorgung.
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Am Freitag, den 10. Juli 2026, findet von 9.30 bis 16.30 Uhr der  
15. Bayerische Selbsthilfekongress im Amberger Congress Centrum 
statt. Das diesjährige Motto lautet „Gemeinschaftliche Selbsthilfe –  
Begegnungen auf Augenhöhe“.

Die Teilnehmenden erwartet ein vielfältiges Programm mit Vorträgen von 
Prof. Dr. med. Jalid Sehouli (Charité Berlin) und Dr. med. Claudia 
Croos Müller, Neurologin, Nervenärztin, Psychotherapeutin und 
Fachbuchautorin aus Rosenheim. Ein Gesundheitsforum vertieft das 
Thema „Sprechen und Zuhören auf Augenhöhe“. Zusätzlich stehen sieben 
Workshops zu fachlichen und praxisorientierten Themen zur Auswahl.

Erstmals können die Pausen genutzt werden, um sich direkt vor Ort über 
Fördermöglichkeiten der Selbsthilfe zu informieren. Die GKV Förder- 
gemeinschaft Selbsthilfe, die AOK Bayern und der BKK Landesverband 
Bayern beraten zu Pauschal- und Projektförderungen.

Weitere Informationen, auch zur Anmeldung unter 
https://seko-bayern.de/veranstaltungen/ 
selbsthilfekongress-2026/

Redaktion

15. BAYERISCHER SELBSTHILFEKONGRESS 

426
Millionen Euro wurden den bayerischen  

Vertragsärzten und -psychotherapeuten im 
Jahr 2025 im Rahmen der Versorgung von 

gesetzlich versicherten Patienten für  
erbrachte Leistungen nicht vergütet.

(Quelle: KVB)
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VERTRETERVERSAMMLUNGEN 2026

Die letzte Vertreterversammlung (VV)  
der KVB in 2026 findet an folgendem Termin  
in der Elsenheimerstr. 39, 80687 München statt.

	� Freitag, 20. November 2026 
 
Informationen rund um die geplanten  
Vertreterversammlungen und  
deren Ablauf finden Sie unter www.kvb.de.

BAYERISCHER PRÄVENTIONSTAG 
2026

Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach 
ruft im Rahmen des Masterplans Prävention, den 
das StMGP 2024 beschlossen und 2025 vorgestellt 
hat, auch die bayerischen Praxen auf, sich aktiv zu 
beteiligen. „Setzen Sie am 12. Oktober 2026 ein 
Zeichen für Prävention und Gesundheitsförderung: 
Beim landesweiten Bayerischen Präventionstag kön-
nen Sie Ihre Präventionsangebote gemeinsam mit 
vielen Partnern sichtbar machen und Bürgerinnen und 
Bürger für einen gesunden Lebensstil begeistern.“ 

Die Mitglieder der KVB seien herzlich eingeladen, sich 
mit Angeboten aller Art am bayernweiten Präventions-
tag zu beteiligen. „Tragen Sie Ihre Angebote in unseren 
Veranstaltungskalender ein und lassen Sie uns ge-
meinsam zeigen, wie vielfältig Prävention sein kann“, 
so der Appell der Ministerin. Ob Mitmach-Aktion, 
Vortrag oder Workshop – jeder Beitrag zähle. 

Für Informationen rund um den 
Präventionstag bitte QR-Code 
scannen.

Redaktion

https://seko-bayern.de/veranstaltungen/selbsthilfekongress-2026/ 
https://seko-bayern.de/veranstaltungen/selbsthilfekongress-2026/ 
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Nutzen Sie schon die Praxiskennung? Mit der zentralen 
Login-Möglichkeit für Praxismitarbeitende lassen sich 
Verwaltungstätigkeiten und andere Aufgaben einfach 
an Praxispersonal oder Vertretungsberechtigte delegie-
ren. Abwesenheiten melden, Abrechnungen einreichen 
oder die Frist der Quartalsabrechnung verlängern: Mit 
der Praxiskennung können Sie bei zahlreichen Online-
Services unterstützt werden.

Pro Praxis können maximal zwei Praxiskennungen 
aktiviert werden:
1.	 Die Praxiskennung Praxispersonal ist der Zugang 

für Ihre Mitarbeitenden mit eingeschränktem Zugriff 
auf Services und nur aus dem Sicheren Netz der 
KVen (SNK) erreichbar.

2.	 Die Praxiskennung Vertretungsberechtigung 
eignet sich für Berufsausübungsgemeinschaften 

MIT DER PRAXISKENNUNG DEN ARBEITSALLTAG ERLEICHTERN  

KV-Ident Plus ist ein starkes 2-Faktor-Authentisierungs-
verfahren für das Mitgliederportal „Meine KVB“. 
Neben dem Hardtoken steht seit Oktober 2023 auch 
ein Softtoken zur Verfügung.

Die Softtoken-Aktivierung ist aktuell über zwei Wege 
möglich:
1.	 Direkte Aktivierung mit vorhandenem Hardtoken
2.	 Aktivierung per postalischem Code

KV-IDENT PLUS: SOFTTOKEN-AKTIVIERUNGSWEG  
MIT ONLINE-AUSWEIS

Ab Herbst 2026 bietet die KVB zusätzlich einen 
papierlosen Aktivierungsweg über den Online- 
Ausweis an. Mit Personalausweis, eID-Karte oder  
EU-Aufenthaltstitel sowie der AusweisApp kann der 
Softtoken dann sofort aktiviert werden. Damit nutzt 
die KVB erstmals ein staatlich anerkanntes digitales 
Identifikationsverfahren.

Weitere Informationen stehen ab Oktober 2026 
unter www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/ 
it-online-services-ti/zugangswege in der Kategorie 
„Variante Softtoken“ bereit.

Interessenten für Pilotphase gesucht

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie bei 
der Erprobung der neuen Softtoken-Aktivierungs- 
variante mit dem Online-Ausweis im Herbst 2026 
teilnehmen möchten, freuen wir uns bis 24. Juli 2026 
über eine E-Mail mit dem Betreff „Pilotphase Online-
Ausweis“ an das Postfach KV-Ident@kvb.de. 

Kathrin Walenda (KVB) 

(BAG), Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
sowie Institute. Die/der Praxis-Vertretungsbe-
rechtigte kann mehr Online-Services nutzen als 
das Praxispersonal.

Welche konkreten Services für die jeweilige Praxis-
kennung freigeschaltet sind, sehen Sie bei der Be- 
antragung und jederzeit in Meine KVB. 

Die Praxiskennung können Sie schnell und unkompli-
ziert als zugelassener Vertragsarzt/-psychotherapeut 
sowie ärztlicher MVZ-Leiter über das Mitgliederportal 
Meine KVB aktivieren (Meine KVB/Praxisorganisa-
tion/Praxiszugang verwalten). Die Zugangsdaten er-
halten Sie im Anschluss sofort im Nachrichtencenter.

Anni Reeh (KVB)

http://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/
it-online-services-ti/zugangswege
http://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/
it-online-services-ti/zugangswege
mailto:KV-Ident@kvb.de
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Das GKV-Beitragssatzstabilisie-
rungsgesetz ist in aller Munde. 
Spargesetze gab es die letzten 
Jahrzehnte zwar immer wieder, 
dieses Mal geht es aber nicht  
allein ums Sparen: Sollte der 
Gesetzentwurf so verabschiedet 
werden, droht ein struktureller 
Umbau der Versorgung, denn in 
einem dann vollends gedeckel-
ten System müssten Leistungen 
zwangsläufig reduziert werden.

D ie gesetzlichen Kranken-
kassen stehen unter enor-
mem finanziellem Druck. 

Bereits ab dem Jahr 2027 rutschen 
wir beim Defizit in den zweistelligen 
Milliardenbereich. Der Handlungs-
druck liegt auf der Hand: Tief- 
greifende Maßnahmen und Struk-
turreformen zur Stabilisierung des 
Systems sind überfällig”, erklärte 
Bundesgesundheitsministerin Nina 
Warken im September 2025 auf 
einer Pressekonferenz, bei der sie 
die Mitglieder der Finanzkommis-
sion Gesundheit vorstellte. Die 
Mission der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler: Maßnahmen 
für eine dauerhafte Stabilisierung 
der Beitragssätze in der Gesetz- 
lichen Krankenversicherung zu  
erarbeiten. Woraus etwas mehr 
als ein halbes Jahr später dann 
das GKV-Beitragssatzstabilisie-
rungsgesetz entstehen sollte.

Spargesetze seit fast 50 Jahren

Es ist nichts Neues, dass die Ge-
setzliche Krankenversicherung unter 
Druck steht und stabilisiert wer-
den muss. Bereits in den 1970er-
Jahren reagierte die Politik mit 
ersten Spargesetzen – etwa dem 

Kostendämpfungsgesetz von 1977 
– auf ein strukturelles Problem: Die 
Ausgaben stiegen kontinuierlich 
schneller als die Einnahmen. Die-
ses Ungleichgewicht, das bis heute 
besteht, zwang den Gesetzgeber 
immer wieder zu Eingriffen, um die 
Beitragssätze stabil zu halten.

In den 1980er- und 1990er-Jahren 
wurden diese Eingriffe systemati-
scher und vor allem – die ambu-
lante Versorgung betreffend– tief-
greifender. Mit dem Gesundheits-
reformgesetz von 1989 und ins-
besondere im Kontext des Lahn- 
steiner Kompromisses sowie des 
Gesundheitsstrukturgesetzes von 
1993 etablierte sich ein zentrales 
Steuerungsprinzip: die Budgetie-
rung. Die wohl letzte große Reform 
dieser Logik erfolgte in den 2000er- 
Jahren mit dem GKV-Modernisie-
rungsgesetz, das 2004 in Kraft trat. 

Entbudgetierung nur  
von kurzer Dauer

Wenig überraschend führten Budge-
tierung, Bürokratie und ökonomi-
scher Druck auf die Praxen letzt-
lich zu negativen Auswirkungen auf 
die ambulante Versorgung. Mit dem 
Terminservice- und Versorgungs-
gesetz (TSVG) im Jahr 2019 wurde 
die strikte Budgetlogik aufgebro-
chen: durch extrabudgetäre Ver-
gütung für neue Patienten, die 
Förderung offener Sprechstunden, 
eine bessere Honorierung kurz-
fristiger Termine, den Ausbau der 
Terminservicestellen sowie Anreize 
für eine verbesserte Erreichbarkeit 
der Praxen. Zuvor wurden mit der 
Extrabudgetierung der Richtlinien-
psychotherapie im Jahr 2013 auch 

die Interessen der Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten 
berücksichtigt. Die Herauslösung 
aus dem gemeinsamen fachärzt- 
lichen Honorartopf reduzierte die 
direkte Honorarkonkurrenz und 
entschärfte langjährige Vertei-
lungskonflikte. Diese vorsichtige 
Öffnung setzte sich auch unter 
dem damaligen Bundesgesund-
heitsminister Karl Lauterbach fort. 
So wurden Hausärzte sowie Kinder- 
und Jugendärzte weitgehend ent-
budgetiert.

Es schien, als habe die Politik er-
kannt, dass Leistungsbegrenzungen 
im ambulanten Bereich unmittel-
bare Auswirkungen auf die Patien-
tenversorgung haben können. Doch 
diese Einsicht war nur von kurzer 
Dauer. Mit dem GKV-Finanzstabili-
sierungsgesetz von 2022 wurde 
die zuvor eingeführte Neupatienten-
regelung wieder abgeschafft –  
ohne dass ihre Effekte umfassend 
evidenzbasiert ausgewertet worden 
wären. Erneut rückte die Kosten-
dämpfung in den Vordergrund.

Leitprinzip: einnahme- 
orientierte Ausgabenpolitik

Dass ein weiteres Spargesetz kom-
men musste, war bei einem GKV-
Defizit von rund 15 Milliarden Euro 
im kommenden Jahr und einem für 
2030 prognostizierten Defizit von 
40 Milliarden Euro absehbar. Das 
aus 66 Vorschlägen der Finanz-
kommission Gesundheit entstan-
dene Spargesetz fokussiert, dem 
Leitprinzip einer einnahmeorien-
tierten Ausgabenpolitik folgend, 
vor allem die Leistungserbringer, 
darunter Krankenhäuser, Pharma-

„Schritt in die  
Zwei-Klassen-Medizin“
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industrie und den ambulanten 
Sektor. Bis zu 75 Prozent aller  
Einsparungen sollen über diese 
Bereiche erfolgen.

Insbesondere im ambulanten Be-
reich sollen zahlreiche Maßnahmen 
zur Kostendämpfung umgesetzt 
werden. Ein zentraler Ansatz ist 
die deutliche Begrenzung extra-
budgetärer Leistungen (EGV) so-
wie die Rücknahme der durch das 
TSVG eingeführten Zuschläge, wo-
durch zuvor gestärkte zusätzliche 
Vergütungsanreize weitgehend ent-
fallen. Auch im Bereich der Digita-
lisierung wird gespart: Für die 
elektronische Patientenakte (ePA) 
wird die bisher vorgesehene Zusatz-
vergütung gestrichen.

Darüber hinaus werden weitere 
spezielle Zusatzvergütungen ab-
geschafft, etwa für die Organ-
spendeberatung oder Zuschläge 
im Rahmen der psychotherapeuti-
schen Kurzzeittherapie. Einzelne 
Leistungsbereiche stehen zudem 
unter besonderer Beobachtung, 
so beispielsweise das Hautkrebs-
screening, für das ein Prüfauftrag 
an den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) vorgesehen ist.

Hinzu kommt die Deckelung der 
Vergütungsentwicklung: Sowohl 
der Orientierungswert als auch die 
regionalen Punktwerte werden 
strikt an die Grundlohnrate gebun-
den, wobei in den Jahren 2027 bis 
2029 zusätzlich ein Abschlag von 
einem Prozentpunkt vorgesehen 
ist. Dies führt dazu, dass die Ver-
gütung nicht mehr mit der tatsäch-
lichen Kostenentwicklung Schritt 
halten kann.

Zusätzlich wird im Bereich bisher 
entbudgetierter Leistungen inner-
halb der morbiditätsbedingten  
Gesamtvergütung (MGV) eine Fix-
kostendegression eingeführt, ins-
besondere bei starker Mengen-

ausweitung etwa in der hausärzt-
lichen und kinderärztlichen Ver-
sorgung. Schließlich wird die 
Bindung an die Grundlohnrate auf 
weitere Versorgungsbereiche aus-
geweitet, darunter die hausarzt-
zentrierte Versorgung (HzV), Hoch- 
schulambulanzen sowie psychiatri-
sche Institutsambulanzen.

Struktureller Umbau  
der Versorgung

Führt demnach Bundesgesundheits-
ministerin Nina Warken die Trias der 
letzten Jahrzehnte GKV-Stabilisie-
rungsbemühungen – Deckelung 
ärztlicher und psychotherapeuti-
scher Honorare, Abbau ökonomi-
scher Behandlungsanreize sowie 
staatliche Eingriffe in Vergütung 
und Leistungen – einfach konse-
quent fort? Tatsächlich geht das 
Gesetz zur Stabilisierung der Bei-
tragssätze in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung einen Schritt 
weiter: Aus einer vermeintlichen 
Sparrunde wird ein struktureller 
Umbau der Versorgung. In einem 
nun vollends gedeckelten System 
müssen Leistungen zwangsweise 
reduziert werden. Das Leistungs-
angebot passt sich dem Finanz-
rahmen an. Die Folge: Leistungen 
wie Prävention und ambulantes 
Operieren werden zurückgefahren, 
Wartezeiten werden ansteigen, im 
selben Maße wie die Unzufrieden-
heit bei Patientinnen und Patien-
ten. Gleichzeitig werden politische 
Versprechen für strukturelle Refor-
men durch das Gesetz torpediert: 
Wie sollen eine effiziente Patienten-
steuerung im Primärversorgungs-
system oder eine Notfallreform ab-
laufen, wenn vorher Anreizsysteme 
für Akutfälle gekappt wurden?

Begrenztes Geld bei einem ständig 
wachsenden Leistungsversprechen 
der Politik wird auf Dauer nicht 
funktionieren. Dazu kommt, dass 
das Gesetz in einer Geschwindig-

keit durchgewunken wurde, die 
einen konstruktiven Diskurs mit 
allen Betroffenen, unter anderem 
den Leistungserbringern, gar nicht 
zuließ. Die Geschwindigkeit der 
GKV-Reform sei alternativlos, sagte 
Nina Warken dazu. 

Bund kneift beim Zuschuss  
für Bürgergeldempfänger

Demnach scheint Kneifen beim 
Bund ebenfalls alternativlos zu 
sein. Der im Gesetz neu geplante 
Bundeszuschuss von 250 Millio-
nen Euro im Jahr 2027 und 500 
Millionen Euro im Jahr 2028 zu 
den GKV-Kosten von Bürgergeld-
empfängern ist bei einem jährli-
chen GKV-Defizit von rund zwölf 
Milliarden Euro bei der Gesund-
heitsversorgung von Bürgergeld-
empfängern nicht einmal ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Eingedenk 
des gleichzeitigen Rückzugs aus 
den GKV-Zuschüssen von zwei 
Milliarden Euro pro Jahr, also in 
Summe eine Rücknahme der Be-
teiligung Bund an der GKV von 
1,75 Milliarden Euro im Jahr 2027 
und 1,5 Milliarden Euro im Jahr 
2028, ist der sogenannte Einstieg 
des Bundes in die auskömmliche 
Finanzierung des Bürgergelds 
blanker Hohn. 

Nachhaltige Stabilisierung  
gemeinsam implementieren

Es gilt, eine nachhaltige Stabilisie-
rung der GKV-Finanzen gemeinsam 
zu implementieren und nicht über 
den Kopf der Praxen hinweg. So-
lange dies nicht passiert, werden 
Beschwerden der Patientinnen und 
Patienten über Wartezeiten und 
nicht verfügbare Präventions- und 
Operationsleistungen zunehmen. 
Das Vertrauen der Gesellschaft in 
die Politik wird damit nachhaltig 
erschüttert.

Benjamin Laub (KVB) 
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Jede Legislaturperiode bringt ein neues Digitalisie-
rungsgesetz hervor – so auch diese. Das Gesetz für 
Daten und digitale Innovationen im Gesundheits-
wesen (GeDIG) stellt voraussichtlich die wesent-
liche „digitale“ Schwerpunktsetzung der Koalition 
in dieser Legislaturperiode dar. Wie seine Vorgän-
ger bündelt es technische Detailregelungen und 
politische Weichenstellungen und führt neue digi-
tale Anwendungen ein. Das zentrale Anliegen des 
Gesetzentwurfs ist es dabei, die elektronische 
Patientenakte (ePA) als Dreh- und Angelpunkt  
der Versorgung zu festigen.

Z unächst enthält der Gesetzentwurf einige sinn-
volle Erweiterungen und Verbesserungen. Wei-
tere Anwendungen sollen etabliert werden, wenn 

auch oft mit langen Vorläufen. Insbesondere wird da-
bei über die elektronischen Überweisungen zu reden 
sein. Ohne Zweifel ist das ein nutzbringender nächster 
Schritt, nachdem sich das eRezept und die eAU nach 
Anlaufschwierigkeiten in den Praxen etabliert haben. 
Die Integration digitaler Überweisungen im Behand-
lungspfad im Rahmen des geplanten Primärversor-
gungssystems bleibt jedoch anspruchsvoll.

Zweiter positiver Aspekt ist, dass endlich straffere 
Regelungen für Praxisverwaltungssystem-Hersteller 
kommen – hier ist lediglich darauf zu achten, dass 
Programme, die keine Konformitätsbewertung durch-
laufen haben, nicht zu unbilligen Härten für die be-
troffenen Praxisinhaber führen. Ein Abrechnungs-
ausschluss, wie derzeit definiert, darf hier jedenfalls 
nicht die Folge sein. Sonderkündigungsrechte für 
Praxisinhaber und Übergangsfristen müssen diese 
Regelungen abfedern. Auch die Verpflichtung zum 
Kommunikationsdienst KIM für alle Beteiligten an der 
Gesundheitsversorgung ist sehr zu begrüßen, auch 
wenn dadurch der ein oder andere auf sein lieb ge-
wonnenes Faxgerät verzichten muss. Bei der Umstel-
lung sollen KVen künftig ihre Mitglieder durch eine 
Digitalberatung und bei der Durchsetzung von Inter-
operabilitätsansprüchen unterstützen.

Krankenkassen mischen bei der  
Versorgungssteuerung mit

Zwei große Makel hat der aktuelle Entwurf jedoch. 
Zum einen ist die ePA als zentrale Steuerungseinheit 
derzeit nicht brauchbar. Denn solange diese für Ver-

sicherte freiwillig und rein patientengeführt ist, wird 
sie der ihr zugedachten zentralen Funktion nicht ge-
recht. Wie soll mit einer freiwilligen Akte als Kern-
stück der Grundsatz digital vor ambulant vor statio-
när in einem gesteuerten System gelebt werden? 
Gleichzeitig ist es bedenklich, dass Patienten durch 
die zentrale Rolle der ePA immer stärker zu deren 
Nutzung gedrängt werden. Außerdem bedarf es 
unseres Erachtens auch eines arztgeführten Fachs, 
das die dringend benötigten Informationsflüsse sicher- 
stellt. Die etablierte Steuerungsmöglichkeit über die 
116117 wird hier dauerhaft benötigt.

Kritisch ist zudem vor allem, dass Krankenkassen 
künftig in erheblich stärkerem Maße personen- 
bezogene Versorgungsdaten auswerten dürfen, um 
individuelle Gesundheitsrisiken zu identifizieren und 
die Patienten über diese zu informieren. Kranken-
kassen dürfen dazu künftig auch auf die ePA zugrei-
fen. Auch wenn dies mit Einwilligung erfolgt, bedeu-
tet es einen tiefen Eingriff in die Privatsphäre und ver-
schiebt die Grenze zwischen ärztlicher Behandlung 
und versicherungsseitiger Steuerung. Der Arzt ist im 
Arzt-Patientenverhältnis immer dem Wohl des einzel-
nen Patienten verpflichtet. Demgegenüber können 
und werden Krankenkassen argumentieren, dass  
deren Handlungen dem Gesamtsystem als Ganzem 
nutzen. Der einzelne Patient gerät aus dem Blick – 
ein folgenschwerer Paradigmenwechsel. Der geplante 
Einsatz von KI in sogenannten Reallaboren verstärkt 
diese Risiken zusätzlich: Fehlerhafte Auswertungen, 
Verunsicherung der Patienten und zusätzlicher Auf-
wand in den Praxen sind absehbar. Hier fehlt es an 
klaren Leitplanken und Transparenz. 

Der Entwurf des GeDIG bringt weitere Fortschritte 
bei der Digitalisierung, wirft aber Fragen zur Steue-
rung der Versorgung und zum Schutz sensibler Daten 
auf. Ohne Nachbesserungen drohen neue Belastun-
gen für Praxen und Vertrauensverluste bei Patienten.

Adam Hofstätter (KVB)

Gute Ansätze, kritische Eingriffe
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Notfallreform – endlich gelungen?
Nachdem sich bereits die Gesundheitsminister 
Hermann Gröhe, Jens Spahn und Karl Lauterbach an 
der Notfallreform versucht hatten, unternimmt Nina 
Warken nun den vierten Anlauf. Der am 22. April 
2026 verabschiedete Kabinettsentwurf zur Reform 
der Notfallversorgung greift viele Punkte auf, die 
bereits diskutiert wurden, enthält aber auch einige 
negative Überraschungen für die KVen und Praxen. 

D as Herzstück der Reform bleibt auch unter 
Nina Warken die Schaffung von Integrierten 
Notfallzentren (INZ). Diese sollen das zentrale 

Steuerungselement des zukünftigen Notfallsystems 
bilden. In einem INZ werden die KV-Bereitschafts-
dienstpraxis, die Krankenhaus-Notaufnahme sowie 
eine Ersteinschätzungsstelle an einem Ort gebündelt. 
Es fungiert damit als erste Anlaufstelle für Akut- und 
Notfälle. Am gemeinsamen Tresen sollen die Patien-
tinnen und Patienten systematisch eingeschätzt und 
künftig gezielt in die jeweils adäquate Versorgungs-
ebene gesteuert werden. Neu ist, dass Patientinnen 
und Patienten, die vor dem Besuch im INZ Kontakt 
mit der 116117 hatten und dort eine Ersteinschätzung 
erhalten haben, bei gleichen Beschwerden vorrangig 
behandelt werden sollen. INZ müssen künftig zudem 
sicherstellen, dass bei Verdacht auf psychische Er-
krankungen eine fachärztliche psychiatrische/psycho-
therapeutische Unterstützung per Telemedizin erfolgt, 
sofern vor Ort keine psychiatrische oder psychosoma-
tische Fachabteilung vorhanden ist. Während die INZ 
unter fachlicher Leitung der Krankenhäuser stehen und 
rund um die Uhr erreichbar sein müssen, gelten für 
die Bereitschaftsdienstpraxen gesetzlich festgelegte 
Mindestöffnungszeiten, insbesondere am Abend, an 
Wochenenden und an Feiertagen. Ebenfalls neu im 
Kabinettsentwurf ist die Einführung eines Dispensier-
rechts für Ärztinnen und Ärzte in den Bereitschafts-
dienstpraxen der INZ. Künftig soll es ihnen möglich 
sein, Arzneimittel für den akuten Bedarf in begrenztem 
Umfang direkt abzugeben. Weitere zentrale Elemente 
der Reform sind die stärkere Vernetzung der Rufnum-
mern 116117 und 112 sowie die Verankerung der  
medizinischen Notfallrettung als Sachleistung.

In Bayern wurde bei vielen dieser Maßnahmen bereits 
Vorarbeit geleistet, wie bei der oben genannten digi-
talen Vernetzung der 116117 mit der 112. Dennoch 
weist der Gesetzentwurf leider auch zahlreiche reali-
tätsferne und unausgereifte Punkte auf.

Weder personell noch finanziell umsetzbar

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die Präzisierung des 
Sicherstellungsauftrags, wonach die KVen künftig 
einen aufsuchenden Dienst rund um die Uhr bereit-
stellen müssen. Auch wenn dieser Punkt – nicht zu-
letzt durch den Einsatz der KVen – im Vergleich zum 
Referentenentwurf leicht abgefedert wurde, ist er 
weder personell noch finanziell umsetzbar. Interne 
Auswertungen der KVB zeigen, dass diese Parallel-
struktur zur regulären ambulanten Versorgung wäh-
rend der Praxisöffnungszeiten überwiegend reine 
Vorhaltekosten verursachen würde. 

Noch widersprüchlicher erscheint, dass der Gesetz-
geber verbindliche Eintreffzeiten (Hilfsfristen) für den 
aufsuchenden Dienst festlegen möchte. Die Fest- 
legung solcher Fristen passt jedoch nur schlecht zu 
einer Steuerung, die sich am tatsächlichen medizini-
schen Bedarf orientieren soll.

Ein weiteres Problem liegt in der unzureichenden Aus-
gestaltung der Regelungen zur Vorhaltefinanzierung 
der Notdienststrukturen. Zwar sieht der Gesetzent-
wurf eine paritätische Finanzierung zwischen KVen 
und Krankenkassen vor, gleichzeitig wird jedoch fest-
gelegt, dass zunächst sämtliche verfügbaren Mittel 
der KVen ausgeschöpft werden müssen. In der Praxis 
bedeutet dies, dass die KVen zunächst die Kosten 
tragen, während die Krankenkassen erst dann ein-
springen, wenn ein verbleibender Finanzierungs- 
bedarf besteht. Da die Honorarmittel der KVen je-
doch im Bedarfsfall nachgefüllt werden, entsteht fak-
tisch keine echte Parität, sondern eine strukturelle 
Schieflage zulasten der Vertragsärzteschaft. 

Was dem Gesetz darüber hinaus in erheblichem Maße 
fehlt, ist echte Verbindlichkeit für Patientinnen und 
Patienten. Auch nach Inkrafttreten soll es ihnen weiter-
hin freistehen, ohne vorherige Ersteinschätzung ein INZ 
aufzusuchen und dadurch wertvolle ärztliche Ressour-
cen zu binden. Nina Warken hat, entgegen ihren öffent-
lichen Ankündigungen, im bisherigen parlamentari-
schen Verfahren bislang nicht dadurch überzeugt, 
konstruktive Kritik von Fachexpertinnen und Fach-
experten angemessen aufzugreifen. 

Simon Moßburger (KVB)
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Bundesgesundheitsministerin Nina Warken setzt 
auf schnelle Reformen. Der Vorstand der KVB warnt 
vor einer voreiligen Politik, die Praxen überlastet 
und langfristig die Versorgung gefährdet. Dr. med. 
Christian Pfeiffer, Dr. med. Peter Heinz und Dr. med. 
Claudia Ritter-Rupp sprechen über neue Pflichten, 
fehlende Finanzierung und mangelnde Ressourcen.

Herr Dr. Pfeiffer, die Bundesregierung plant eine 
umfassende Reform der Notfallversorgung. Wo 
sehen Sie die größten Probleme im aktuellen  
Gesetzentwurf?

Christian Pfeiffer: Es sind vor allem zwei Probleme, 
die uns zu schaffen machen. Wir haben in Bayern viele 
Elemente der Reform längst etabliert – integrierte Leit-
stellen, Portalpraxen, die enge Zusammenarbeit mit 
den Kliniken. Und wir sehen ja, dass dies in der Praxis 
funktioniert. Aber mit dem Gesetzentwurf erweckt die 
Bundesgesundheitsministerin den Eindruck, als könne 
man dieses Modell einfach bundesweit kopieren, ohne 
dafür die nötigen Mittel bereitzustellen. Die Politik 
kann nicht ständig neue Aufgaben verteilen, ohne 
gleichzeitig die Finanzierung verbindlich zu regeln. 

Und das zweite Problem ist die pausenlose „Rundum-
sorglos-Versorgung“, die den Patientinnen und Patien-
ten wohl geboten werden soll: 24 Stunden an sieben 
Tagen in der Woche einen Bereitschaftsdienst inklusive 
Fahrdienst aufrechtzuerhalten, ist weder wirtschaft-
lich sinnvoll noch von unseren Ressourcen her zu 
stemmen. Hier werden Doppelstrukturen geschaffen, 
die überflüssig sind und unnötig Geld vergeuden.

Die Reform sieht zusätzliche Aufgaben für die KVen 
vor – insbesondere in der Steuerung und Koordina-
tion der Notfallversorgung. Wie bewerten Sie diese 
Ausweitung? 

Dass die KVen viel Verantwortung übernehmen können, 
haben wir bereits in den vergangenen Jahren mehr-
fach bewiesen. Aber mehr Aufgaben bedeuten eben 
auch mehr Aufwand. Wir reden über zusätzliche Res-
sourcen in der IT und an Personal und am Ende über 
eine ambulante Notfallversorgung, die rund um die Uhr 
funktionieren soll. Das ist fachlich schlicht und einfach 

nicht notwendig und erzeugt deutliche Mehrkosten, 
die nicht der Ärzteschaft aufgebürdet werden dürfen.

Stichwort Steuerung: Eine solche ist dringend not-
wendig, um die sowieso knappen Ressourcen in den 
Praxen und Kliniken nicht zu verschwenden. Basis 
dafür ist eine gemeinsame Plattform in der Notfall-
versorgung, damit alle an der Versorgung Beteiligten 
wissen, was der jeweils andere tut. Und die Steuerung 
muss zwangsläufig für die Patienten verbindlich sein, 
sonst funktioniert sie nicht.

Voraussetzung für eine bessere Steuerung ist 
eine stärkere Verzahnung von ambulanten und 
stationären Notfallstrukturen. Das müsste doch 
auch in Ihrem Sinne sein, oder?

Wenn die Finanzierung ungeklärt bleibt, dann droht 
genau an der Schnittstelle zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung ein echtes Problem: Portal-
praxen, gemeinsame Ersteinschätzung, digitale Schnitt-
stellen – das alles kostet Geld, Personal und Zeit. Fehlt 
diese Grundlage, geraten ambulanter und stationärer 
Bereich zwangsläufig in einen Verteilungskampf. Und 
darunter leidet am Ende die geregelte Versorgung.
Gerade wir in Bayern zeigen, dass die Zusammen-
arbeit funktionieren kann. Ich erinnere nur an unsere 
erfolgreiche inSAN-Initiative. Aber Kooperation ent-
steht nicht von allein – sie braucht verlässliche Struk-
turen und ausreichende Ressourcen. 

Was fordert die KVB konkret, damit die Notfall- 
reform in Bayern erfolgreich umgesetzt werden 
kann?

Aus unserer Sicht ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass die Perspektive aus der Praxis in die Planungen 
miteinbezogen wird. Die Gegebenheiten in Berlin oder 
München sind völlig anders als beispielsweise im 
Bayerischen Wald. In einer Großstadt mag ein Rund-
um-die-Uhr-Fahrdienst Sinn machen, aber sicher nicht 
auf dem Lande, wo die Hausärztinnen und Hausärzte 
ihre Patienten noch persönlich aufsuchen, wenn ein 
Hausbesuch medizinisch indiziert ist. Und das Gesetz 
muss eine verbindliche Finanzierung aller neuen Auf-
gaben ermöglichen – von Leitstellen über Portal- 

„Zu viele Reformen,  
zu wenig Realitätssinn“

Dr. Christian Pfeiffer, 
Vorsitzender des 

Vorstands.
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praxen bis hin zu digitalen Schnittstellen. Wir haben 
dafür gemeinsam mit anderen Partnern bereits Mo-
delle entwickelt, die bundesweit als Vorbild dienen 
könnten. Aber dafür müssen diese Strukturen
unterstützt und nicht unter Druck gesetzt werden.

Kommen wir zum GKV-Beitragsstabilisierungs- 
gesetz. Wie beurteilen Sie dieses aus hausärzt- 
licher Sicht?

Für die hausärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen 
besonders kritisch wirken sich die verschärften De-
gressionsmechanismen aus: Wer mehr Patientinnen 
und Patienten versorgt, erhält für zusätzliche Leistungen 
weniger Honorar. Das widerspricht nicht nur dem Ziel 
eines Primärarztsystems, das ja in Berlin gerade geplant 
wird. Angesichts des zunehmenden Hausärztemangels 
ist es mehr als problematisch: Viele Praxen arbeiten 
bereits am Limit und übernehmen zusätzliche Versor-
gung. Diese darf man keinesfalls weiter schwächen.

Kritisch ist auch die Budgetierung von Präventions-
leistungen. Vorsorge sollte frühzeitig und kontinuierlich 
möglich sein. Werden Leistungen gedeckelt, dann 
werden sie auch nur noch in begrenztem Rahmen er-
bracht – obwohl Prävention langfristig Kosten spart.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Ministerin 
Warken kurzfristige Kostendämpfung für wichtiger hält 
als die langfristige Stabilität der ambulanten Versor-
gung. Hausarztpraxen brauchen Planungssicherheit 
und Anreize, wenn sie immer mehr Aufgaben gerade 
in der Primärversorgung und Steuerung der Patienten 
übernehmen sollen.

Herr Dr. Heinz, das geplante GKV-Beitragssatz-
stabilisierungsgesetz sieht massive Ausgaben- 
begrenzungen vor – auch im fachärztlichen Bereich. 
Welche unmittelbaren Folgen erwarten Sie für die 
Versorgung in Bayern? 

Peter Heinz: Wir reden hier nicht über kleinere Ein-
sparungen oder Vergütungsreduzierungen, sondern 
über Eingriffe, die die aktuelle fachärztliche Versorgung 
strukturell gefährden werden. Bayern ist ein großes 
Flächenland mit einer älter werdenden Bevölkerung 
und einer sehr hohen Inanspruchnahme fachärztlicher 
Leistungen. Zudem haben wir im Vergleich zu anderen 
Bundesländern ein extrem hohes Niveau an ambulan-
ten Operationen, die ansonsten stationär erbracht wer-
den. Wenn jetzt Honorare weiter begrenzt und extra-
budgetäre Leistungen gedeckelt werden, dann hat das 
konkrete Folgen: weniger Kapazitäten, längere Warte-
zeiten und im schlimmsten Fall immer mehr Praxen, 

die sich aus der Fläche zurückziehen, da die Kollegin-
nen und Kollegen sich unter diesen Bedingungen in den 
Ruhestand verabschieden werden. Besonders betrof-
fen wären Regionen wie Oberfranken, Niederbayern 
oder die Oberpfalz – also genau die Gebiete, in denen 
die ambulante fachärztliche Versorgung ohnehin schon 
unter Druck steht. 

Die Bundesregierung argumentiert, die Fachärzte 
müssten ihren Beitrag zur Stabilisierung der GKV 
leisten.

Diese Argumentation ist problematisch und – gelinde 
gesagt – eine Unverschämtheit, weil sie an der Realität 
vieler Praxen vorbeigeht. Die Fachärztinnen und Fach-
ärzte leisten ihren Beitrag längst – und zwar jeden Tag. 
Seit 1992, dem „Lahnsteiner Kompromiss“, arbeiten 
sie unter Budgetbedingungen. Das bedeutet, der Fach-
ärzteschaft wird seit über 33 Jahren ein Teil ihrer er-
brachten Leistungen nicht vergütet. Aktuell sind das 
zirka zehn bis 15 Prozent der Leistungen beziehungs-
weise bundesweit knapp 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. 
Dies ist seit Jahrzehnten der „Sozialrabatt“, den die 
Fachärzteschaft dem Gesundheitssystem zwangs-
weise einräumt. 

Die Politik vermittelt im Moment den Eindruck, als gäbe 
es in den Praxen noch große finanzielle Reserven, die 
man einfach abschöpfen könnte. Tatsächlich arbeiten 
viele Praxen längst am Limit, manche sogar defizitär. 
Wenn jetzt weiter gekürzt wird, dann spart man nicht 
einfach Geld – dann baut man Versorgung ab. 

Ein zentraler Kritikpunkt ist die geplante Decke-
lung extrabudgetärer Leistungen. Welche Auswir-
kungen hätte das für die bayerischen Fachärzte?

Gerade die extrabudgetären Leistungen betreffen die 
Bereiche, in denen moderne ambulante Medizin statt-
findet – also Prävention, innovative Diagnostik oder 
ambulante Operationen. Wenn man diese Leistungen 
deckelt, dann bedeutet das zwangsläufig weniger  
Angebote, weniger Innovationen und am Ende auch 
weniger Ambulantisierung.

Und das ist eigentlich völlig widersinnig. Bayern hat 
in den vergangenen Jahren massiv daran gearbeitet, 
mehr Leistungen ambulant zu erbringen und die Kliniken 
zu entlasten. Mit diesem Gesetz würde genau diese 
Entwicklung ausgebremst. Die Folge wäre, dass eigent-
lich gut ambulant erbringbare Leistungen zurück in die 
Krankenhäuser wandern.

Dr. Peter Heinz,  
erster stellvertre-
tender Vorsitzender 
des Vorstands.
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Was wäre zu tun, damit das Gesetz nicht zu einer 
Verschlechterung der fachärztlichen Versorgung 
in Bayern führt?

Dazu gibt es konkret zwei wichtige Punkte: Die Ver-
gütungsregelungen aus dem Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz, die sinnvoll und gut waren, dürfen 
keinesfalls wieder gekippt, sondern sollten weiter-
entwickelt werden. Zudem dürfen extrabudgetäre 
Leistungen als zentraler Bestandteil moderner ambu-
lanter Versorgung nicht wieder gedeckelt werden. Die 
Ärztinnen und Ärzte wie auch die Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten brauchen endlich Pla-
nungssicherheit. Die Praxen können nicht jedes Jahr 
mit neuen Spargesetzen konfrontiert werden. Wenn 
die Politik eine starke Versorgung will, dann muss sie 
auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Sonst 
verlieren wir genau das, was das bayerische Gesund-
heitswesen stark macht: eine flächendeckende und 
qualitativ hochwertige fachärztliche Versorgung. 

Frau Dr. Ritter Rupp, wie ist die Stimmung gerade 
bei den Psychotherapeutinnen und -therapeuten 
im Zuge der gegenwärtigen politischen Reform- 
bestrebungen?

Claudia Ritter-Rupp: Bereits zu Beginn dieses Jahres 
mussten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten eine Honorarkürzung von 4,5 Prozent hinnehmen 
– eine Entscheidung, die bundesweit auf massive Kritik 
gestoßen ist. Nun droht mit der Budgetierung psycho-
therapeutischer Leistungen im Rahmen des Beitrags-
satzstabilisierungsgesetzes die nächste einschneiden-
de Belastung. Das ist angesichts der Realität in unse-
rem Gesundheitssystem kaum nachvollziehbar: Die 
Nachfrage nach Psychotherapie steigt seit Jahren kon-
tinuierlich, psychische Erkrankungen gehören inzwi-
schen zu den wichtigsten Ursachen für Arbeitsunfähig-
keit, und insbesondere Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene kämpfen immer häufiger mit psychischen 
Belastungen und Erkrankungen. 

Gerade in dieser Situation den Zugang zu psychothera-
peutischer Versorgung finanziell auszubremsen, sendet 
ein völlig falsches Signal. Viele psychotherapeutische 
Praxen kämpfen bereits heute aufgrund der Honorar-
kürzungen mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen, 
teilweise sogar mit existenziellen Sorgen. Wenn nun 
zusätzlich eine Budgetierung erfolgt, wird dies die 
ambulante psychotherapeutische Versorgung nach-
haltig verschlechtern – mit längeren Wartezeiten,  
weniger Behandlungskapazitäten und gravierenden 
Folgen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. 

Kommen wir zum „Gesetz für Daten und digitale 
Innovation im Gesundheitswesen“, das die ePA 
zum zentralen Steuerungsinstrument machen 
soll. Welche Risiken sehen Sie speziell für psycho-
therapeutische Praxen in Bayern?

Grundsätzlich kann die ePA sinnvoll sein. Aber gerade 
im psychotherapeutischen Bereich reden wir über 
hochsensible Daten – wahrscheinlich über die sensi-
belsten Informationen, die Menschen überhaupt preis-
geben. Deshalb ist Vertrauen hier die unverzichtbare 
Grundlage jeder Behandlung. Das gilt selbstverständ-
lich ebenso für die Praxen der haus- wie auch fach-
ärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen.

Welche konkreten Gefahren sehen Sie, wenn 
Krankenkassen einen so weitreichenden Zugriff 
auf diese sensiblen Klardaten erhalten? 

Krankenkassen erweitern ihre Rolle vom reinen Kosten-
träger hin zum Case-Management und werden damit 
zum faktischen Leistungserbringer – und zwar ohne 
dass der behandelnde Arzt oder Psychotherapeut 
überhaupt einbezogen wird. Es droht somit eine ge-
fährliche Machtverschiebung. Wir müssen uns daher 
die Frage stellen: Wer gestaltet zukünftig die medizi-
nische Versorgung? Klar ist, wer die Daten kontrolliert, 
steuert am Ende auch die Entscheidungen über Ver-
sorgungswege und Therapiewahl. Wir Ärzte und Psycho-
therapeuten laufen Gefahr, zu bloßen Ausführenden 
eines datengetriebenen und krankenkassendominier-
ten Systems degradiert zu werden. Das greift fundamen-
tal in unser Berufsverständnis ein – und hier verläuft 
für uns eine ganz klare rote Linie!

Sie betonen, dass dieses Gesetz die ärztliche 
Schweigepflicht aushöhlt. Welche psychologischen 
Folgen hat das sowohl für Patienten als auch für 
Behandler?

Mitte April in 
München: Aufruf 
psychotherapeu-

tischer Berufs-
verbände zum 
bundesweiten 

Protesttag  
„Psychotherapie 

in Gefahr“.



13

K VB FORUM 7- 8/2026

TITELTHEMA

Dr. Claudia Ritter-Rupp, 
zweite stellvertretende 
Vorsitzende des  
Vorstands. 

Gute Medizin entsteht aus individueller Verantwortung 
und einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Arzt 
und Patient – und nicht aus Datensätzen alleine. Wenn 
Patientinnen und Patienten das Gefühl verlieren, dass 
ihre intimsten Diagnosen und Therapieverläufe sicher 
und geschützt sind, gefährdet das dieses Fundament 
massiv. Dieses Vertrauen lässt sich nicht wiederher-
stellen, wenn es einmal verloren ist. Die Sorge ist groß, 
dass Menschen aus Angst vor Datenweitergabe notwen-
dige Hilfe gar nicht erst in Anspruch nehmen könnten.

Teil des Gesetzes sind auch sogenannte „Real- 
labore“, die neue digitale Anwendungen testen 
sollen. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben?

Was hier als Innovation angepriesen wird, ist in Wahr-
heit eine weitreichende Experimentierklausel mit un-
klaren Grenzen und unzureichender Kontrolle. Das 
sehe ich kritisch. Natürlich sind die neuen Dokumen-
tationspflichten eine zusätzliche Belastung im Praxis-
alltag. Aber angesichts der weitreichenden, systemi-
schen Bedrohung durch das Gesetz rückt das Thema 
Bürokratie fast schon in den Hintergrund. Es droht 

die Gefahr, dass sich die Kontrolle über medizinische 
Entscheidungen von den Ärzten und Psychothera- 
peuten schrittweise immer mehr hin zu daten- und 
plattformbasierten Strukturen verschiebt.

Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, um den 
drohenden Schaden vom Gesundheitswesen  
abzuwenden?

Wir brauchen eine Digitalisierung, die den Praxen 
und Patienten dient und sie spürbar entlastet, statt 
sie zu überwachen. Dazu gehört an allererster Stelle 
ein wirksamer, kompromissloser Schutz der sensiblen 
Patientendaten vor Zugriffen Dritter. Die Politik muss 
erkennen, dass Medizin vom persönlichen Gespräch 
und dem Vertrauen im Behandlungszimmer lebt – 
und nicht nur von Algorithmen und von ökonomischen 
Vorteilen der Krankenkassen.

Sehr geehrter Vorstand, vielen Dank für  
das Gespräch!

Interview Redaktion 

KBV-Kampagne gegen Spargesetz

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat eine bundesweite 
Informationskampagne gestartet, um auf die Folgen des geplanten 
Spargesetzes der Bundesregierung hinzuweisen. Die KVB unterstützt 
die Aktion, da die vorgesehenen Kürzungen die ambulante Versorgung 
in Bayern besonders stark treffen würden.

Unter dem Motto „Sparen wir uns Kürzungsdebatten – nicht Patienten-
gespräche“ macht die Kampagne sichtbar, welche Einschränkungen 
Patientinnen und Patienten künftig erwarten könnten. Laut KBV-Vor-
stand drohen bereits 2027 deutliche finanzielle Einschnitte, insbeson-
dere durch die geplante Deckelung extrabudgetärer Leistungen wie 
Impfungen, Früherkennungsuntersuchungen oder ambulante Operatio-
nen. Für Patientinnen und Patienten bedeute das Spargesetz weniger 
Arzttermine, längere Wartezeiten und eingeschränkte Sprechstunden, 
so der KBV-Vorstand.

Die Kampagne gegen das Spargesetz läuft von Juni bis September 2026 
und wird über Plakate, Informationsmaterialien, Social-Media-Motive 
und ein Kampagnenvideo verbreitet. Ärztinnen und Ärzte sind aufgeru-
fen, die Materialien in ihren Praxen einzusetzen und ihre Patientinnen 
und Patienten aktiv zu informieren. Die Materialien finden Sie zum 
Download unter https://www.kbv.de/positionen/stellungnahmen/
gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz.

Redaktion

https://www.kbv.de/positionen/stellungnahmen/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz
https://www.kbv.de/positionen/stellungnahmen/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz
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Die aktuelle Debatte um die zukünftige Finanzie-
rung des Gesundheitssystems [1] hat aufgezeigt, 
dass GKV-Versicherte mit weiteren Leistungsein-
schränkungen und ansteigenden Eigenbeteiligun-
gen rechnen müssen. Individuelle Gesundheits-
leistungen (IGeL) und Wunschbehandlungen bieten 
schon heute die Möglichkeit, auch gesetzlich ver-
sicherten Patientinnen und Patienten ein erweiter-
tes Versorgungsangebot zur Verfügung zu stellen. 
Selbstzahlerleistungen können aber auch schnell 
zu Missverständnissen im sensiblen Patienten- 
verhältnis führen. Im Folgenden möchten wir Ihnen 
daher die relevanten rechtlichen Grundlagen vor-
stellen und Ihnen „Checklisten“ für die wichtigsten 
Konstellationen an die Hand geben.

1. Grundsätze 
	� Leistungsanspruch des GKV-Versicherten 

GKV-Versicherte haben einen gesetzlichen Anspruch 
auf Krankenbehandlung. [2] Sofern der Versicherte 
nicht gegenüber seiner Krankenkasse das Verfahren 
der Kostenerstattung [3] gewählt hat, gilt regelmäßig 
das Sachleistungsprinzip, wonach den Versicherten 
die erforderlichen Leistungen als Sach- oder Dienst-
leistungen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass 
hierfür eine gesonderte (Zu-)Zahlung nötig ist. [4] 

	� Versorgungsauftrag der Teilnehmer an der  
vertragsärztlichen Versorgung

Mit dem dargestellten Leistungsanspruch korrespon-
diert eine grundsätzliche Leistungspflicht der Teil-
nehmer an der vertragsärztlichen Versorgung. [5] 
Diese übernehmen im Rahmen ihres jeweiligen Ver-
sorgungsauftrags [6] unter anderem die Kranken- 
behandlung der GKV-Versicherten. Welche Leistungen 
der vertragsärztlichen Versorgung unterfallen, wird 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
festgelegt. [7] Bei der Behandlung ist das Wirtschaft- 
lichkeitsgebot zu beachten. GKV-Versicherte haben 
Anspruch (nur) auf diejenige ärztliche und psycho-
therapeutische Versorgung, die nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst zweckmäßig und ausreichend ist 
und das Maß des Notwendigen nicht überschreitet. 
Auf unwirtschaftliche Leistungen besteht hingegen 
kein Anspruch. [8] Im Regelfall [9] sind bei GKV-Ver-
sicherten erforderliche Leistungen daher als Sach- 

beziehungsweise Dienstleistungen zu erbringen und 
nach den Vorgaben des Einheitlichen Bewertungs-
maßstabs (EBM-Ä) [10] abzurechnen.

2. (Ausnahme-)Fälle zulässiger Privatliquidation 
gegenüber GKV-Versicherten
Wann Zuzahlungen [11] beziehungsweise Privatliqui-
dationen ausnahmsweise zulässig sind, wird im SGB V 
und im Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) abschlie-
ßend geregelt. [12]

Nach § 18 Absatz 8 Satz 3 BMV-Ä ist eine Privat- 
liquidation gegenüber GKV-Versicherten nur in folgen-
den Konstellationen zulässig:

	� Nichtvorlage der Versichertenkarte (Satz 3 Nr. 1)
Bei Behandlungsbeginn wird die eGK/ein Anspruchs-
nachweis durch den GKV-Versicherten nicht vorgelegt 
und auch nicht fristgerecht nachgereicht. [13] 

	� Selbstzahlerverlangen für GKV-Leistungen  
(Satz 3 Nr. 2)

Der GKV-Versicherte verlangt für Leistungen, die Teil 
der vertragsärztlichen Versorgung sind, vor Beginn der 
Behandlung ausdrücklich auf eigene Kosten (wie ein 
Privatpatient) behandelt zu werden und bestätigt dies 
der Praxis schriftlich. 

Diese Fallkonstellation erweist sich in der Praxis als 
problembehaftet. Nach der Rechtsprechung [14] müs-
sen die (eng auszulegenden) Voraussetzungen des 
Satzes 3 Nr. 2 vollständig erfüllt sein. [15] Hierbei  
genügt eine bloße schriftliche Einverständniserklärung 
zur Privatbehandlung nicht, wenn aus ihr nicht deut-
lich hervorgeht, dass der GKV-Versicherte in Kenntnis 
seines bestehenden Sachleistungsanspruchs aus-
drücklich verlangt hat, die Kosten selbst zu tragen. [16] 
Der Versicherte darf zudem in keinster Weise zur  
Inanspruchnahme der privatärztlichen Versorgung  

Privatliquidation bei 
GKV-Patienten
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anstelle der Sachleistung beeinflusst worden sein. [17] 
Eine solche (unzulässige) Beeinflussung wird zum Teil 
bereits in der Verknüpfung eines zeitnahen Behand-
lungstermins mit der Inanspruchnahme als Selbst-
zahlerleistung gesehen. [18] Eine Privatliquidation  
für solche Wunschbehandlungen sollte daher stets 
kritisch hinterfragt werden, als Anhaltspunkt kann 
hierbei die folgende Checkliste dienen.

Checkliste für Wunschbehandlung eines GKV-
Versicherten als Privatpatient 
(§ 18 Absatz 8 Satz 3 Nr. 2 BMV-Ä)

	� Ist die Initiative für die Inanspruchnahme einer 
Selbstzahlerleistung (Wunschbehandlung) von 
meinem Patienten/meiner Patientin selbst vor 
Behandlungsbeginn ausgegangen?

	� Liegen keine (!) Umstände vor, die den Anschein 
einer (unzulässigen) Beeinflussung hin zu einer 
Privatbehandlung erwecken könnten?

	� Beinhaltet die schriftliche Behandlungsvereinba-
rung die explizite Bestätigung, dass die Behand-
lung in ausdrücklicher Kenntnis des für die 
konkret benannte Leistung bestehenden GKV-
Sachleistungsanspruchs als Selbstzahlerleistung 
erfolgen soll?

	� Habe ich im Vorfeld der Behandlung ausreichend 
über die zu erwartenden und vollständig selbst zu 
tragenden Kosten der konkreten Selbstzahlerleis-
tung informiert [19] und beinhaltet die Behandlungs-
vereinbarung eine entsprechende Aufstellung? 

	� Leistungen außerhalb der vertragsärztlichen 
Versorgung (Satz 3 Nr. 3)

Leistungen, die nicht Bestandteil der vertragsärzt- 
lichen Versorgung sind, wenn vor der Behandlung die 
schriftliche Zustimmung des GKV-Versicherten ein-
geholt und dieser auf die Pflicht zur Übernahme der 
Kosten hingewiesen wurde. [20]

Hier sind insbesondere diejenigen Leistungen relevant, 
die als individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 
bezeichnet werden – also Leistungen, die nicht zum 
Leistungsumfang der GKV gehören, dennoch vom  
Patienten nachgefragt werden und ärztlich empfeh-
lenswert oder – je nach Patientenwunsch – zumindest 
ärztlich vertretbar sind. [21] 

Eine sachliche Information des Patienten über ange-
botene IGeL-Leistungen der Praxis ist – anders als im 
Falle der Wunschbehandlung nach Satz 3 Nr. 2 - zuläs-
sig, allerdings ist durch den Patienten oftmals schwer 
einzuschätzen, welche Leistungen für ihn tatsächlich 

sinnvoll sein können, sodass es auch hier zu Miss-
verständnissen kommen kann. 

Als Anhaltspunkt zur Prüfung Ihres IGeL-Angebots 
kann die folgende Checkliste dienen.

Checkliste für IGeL 
(§ 18 Absatz 8 Satz 3 Nr. 3 BMV-Ä) [22]

Ich habe meine(r) Patientin/meinem(n) Patienten
	� erklärt, warum die IGeL in der konkreten medizini-
schen Situation notwendig oder aus ärztlicher Sicht 
empfehlenswert, zumindest aber vertretbar ist,

	� informiert, ob es für den Nutzen der IGeL 
wissenschaftliche Belege gibt, 

	� verständlich zum Nutzen und möglichen Risiken 
oder Nebenwirkungen der IGeL beraten,

	� hierbei sachlich und ohne anpreisende Werbung 
informiert,

	� auf weiterführende Hinweise zu IGeL aufmerksam 
gemacht,

	� das Gefühl vermittelt, sich frei für oder gegen eine 
vorgeschlagene IGeL entscheiden zu können,

	� auf die Möglichkeit, sich eine Zweitmeinung 
einzuholen, hingewiesen,

	� eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt,
	� erklärt, dass die Leistung nicht Gegenstand der 
vertragsärztlichen Versorgung ist und die an- 
fallenden Kosten selbst zu übernehmen sind,

	� eine schriftliche Vereinbarung übermittelt, welche 
die geplante IGeL und deren voraussichtliche 
Kosten beinhaltet [23],

	� nach Vorliegen des unterschriebenen Vertrags 
und Durchführung der Behandlung eine nachvoll-
ziehbare Rechnung auf Basis der GoÄ gestellt.

3. Praxisorganisation
Soweit und solange der jeweilige Versorgungsauftrag 
und die hieraus resultierende Behandlungspflicht 
gegenüber GKV-Versicherten [24] erfüllt wird, können 
mit Selbstzahlern auch besondere Absprachen hin-
sichtlich der Integration der Behandlung in den Praxis-
ablauf getroffen werden. Die Terminvergabe sollte 
sich aber – auch für GKV-Versicherte – immer an der 
Dringlichkeit der Behandlung orientieren und ins- 
besondere die eventuell erforderliche Behandlung 
von Notfall- und Schmerzpatienten berücksichtigen. 
Die Behandlung von GKV-Versicherten darf aus rein 
finanziellen Gründen nicht zugunsten eines Angebots 
von Selbstzahlerleistungen abgelehnt werden. [25]

Stefan Hochgesang  
(Rechtsabteilung der KVB)

Das Literatur-
verzeichnis zu 
diesem Artikel 
finden Sie unter 
www.kvb.de/
mitglieder/
praxisfuehrung/
service/kvb- 
forum.

https://www-kvb-de10-prd-dmz.unix.kvbnet.org/mediathek#c17614
https://www-kvb-de10-prd-dmz.unix.kvbnet.org/mediathek#c17614
https://www-kvb-de10-prd-dmz.unix.kvbnet.org/mediathek#c17614
https://www-kvb-de10-prd-dmz.unix.kvbnet.org/mediathek#c17614
https://www-kvb-de10-prd-dmz.unix.kvbnet.org/mediathek#c17614
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Im Rahmen des vom Innovationsfonds des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) geförderten 
Projekts AdaptNet („Adaptation und Vernetzung 
der haus- und fachärztlichen Versorgung im Hin-
blick auf die gesundheitlichen Auswirkungen des 
Klimawandels” 2023 bis 2026) unter Konsortial-
führung der Medizinischen Fakultät der Universität 
Augsburg und den Partnern AOK Bayern, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Praxis-
netz QuE Nürnberg, Universitätsklinikum Heidel-
berg, wurde gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten 
eine Klima-Toolbox entwickelt. Sie bietet konkrete, 
leicht umsetzbare Werkzeuge, um Praxen auf klima-
bedingte Gesundheitsrisiken vorzubereiten.

D ie vielfältigen Wechselwirkungen zwischen 
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit wurden 
bereits in der letzten Ausgabe von KVB FORUM 

im Rahmen des Titelthemas ausgiebig beleuchtet. Das 
Heft bietet zahlreiche fachliche und organisatorische 
Impulse und macht zugleich sichtbar, wie engagiert 
Akteure der Selbstverwaltung, Klimaschutzbündnisse 
und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. 

Die Ergebnisse des Innovationsfondsprojekts AdaptNet 
sowie weitere fundierte Informationsquellen unter-
stützen die Ärzteschaft dabei, wirksame Maßnahmen 
im Praxisalltag umzusetzen.

Gemeinsam mit 67 Ärztinnen und Ärzten sowie über 
2.500 Patientinnen und Patienten des anerkannten 
Praxisnetzes QuE Nürnberg (Gesundheitsnetz Quali-
tät & Effizienz eG) entstand in mehreren Entwick-
lungsrunden die AdaptNet Klima-Toolbox – ein praxis-
naher Werkzeugkoffer für Arztpraxen (siehe auch  
www.gesundheitsnetznuernberg.de/adaptnet- 
klima-toolbox/). Die Materialien wurden Schritt für 
Schritt erprobt, verbessert und weiterentwickelt. Ent-
sprechend vielfältig sind ihre Einsatzmöglichkeiten: 
Sie erleichtern den Einstieg in Beratungsgespräche, 
bieten fachliche Orientierung und helfen dabei,  
Risiken frühzeitig zu erkennen und vorausschauend 
zu handeln.

Sie reichen von interaktiven Risikokarten zur regiona-
len Analyse klimabedingter Gesundheitsrisiken, über 
Checklisten für Extremwetterlagen und Infozepte für 
Patientinnen und Patienten bis hin zu einem Algorith-

AdaptNet:  
Klima-Toolbox für Praxen

Die Werkzeuge der Toolbox im Überblick 

Risikoanalyse: Die Universität Augsburg hat eine Deutschlandkarte zu sieben relevanten Gesundheits-
risiken erstellt – Luftbelastung, Allergene, Überschwemmung, Waldbrand, Hitze, Vektoren und Hotspots. 
Für jede Stadt und jeden Landkreis lässt sich sowohl die aktuelle Einschätzung als auch die prognosti-
zierte Situation im Jahr 2050 anzeigen.

Medikation: Die „Heidelberger Hitzetabelle“ dient als praxisnahes Nachschlagewerk, um medikamen- 
töse Risiken bei Hitze besser einzuschätzen und Therapiepläne gegebenenfalls anzupassen. Zahlreiche 
Medikamente erhöhen nachweislich das Sterberisiko während Hitzewellen – etwa durch vermindertes 
Durst- oder Schwitzverhalten, Gefäßerweiterung oder photosensibilisierende Effekte. Ärztinnen und 
Ärzte sollten daher insbesondere bei Hitzeperioden die Medikation ihrer Patientinnen und Patienten 
überprüfen.

Informationsmaterialien: Poster, Faltblätter und Kurzfilme für das Wartezimmer unterstützen den nied-
rigschwelligen Einstieg ins Thema. Besonders gut angenommen werden die personalisierbaren „Infozepte“ 
zu Hitze und Pollen, wie Dr. med. Dirk Altrichter, Vorstandsmitglied des Praxisnetzes QuE und Teilneh-
mer am AdaptNet-Projekt berichtet. Demnach erleichtern sie die ärztliche Beratung und enthalten kon-
krete Verhaltensempfehlungen (siehe Beispiele rechts).

https://www.gesundheitsnetznuernberg.de/adaptnet-klima-toolbox/
https://www.gesundheitsnetznuernberg.de/adaptnet-klima-toolbox/
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mus zur Medikamentenanpassung bei Hitze. Der inter- 
aktive Leitfaden „Wege zur klimaresilienten Praxis“ 
unterstützt Haus- und Fachärztinnen und -ärzte dabei, 
die Toolbox Schritt für Schritt in den Praxisalltag zu 
integrieren. Er eignet sich vor allem auch für Arztnetze 
sowie QZ-Gruppen, die sich intensiver mit dem Thema 
beschäftigen möchten.

Die Erfahrungen und Vorarbeiten von AdapNet waren 
bei der Ausarbeitung des Pilotprojekts „Klimasensible 
Gesundheitsberatung” der KVB eine wichtige Grund-
lage. Eine Teilnahme für Ärzte und Psychotherapeuten 
ist hier weiterhin möglich (www.kvb.de/mitglieder/
abrechnung/verguetungsvertraege/klimasensible-
gesundheitsberatung). 

Weitere Informationen und praxisnahe Materialien wie 
erprobte Muster-Hitzeschutzpläne für den Praxisall-
tag, fundierte Hinweise zur nachhaltigen Gestaltung 
Ihrer Arztpraxis und weiterführende Links finden Sie 
unter www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/
service/nachhaltigkeit-in-der-praxis.

Hanna Schürkamper (KVB)

Der interaktive 
Leitfaden „Wege 
zur klimaresi-
lienten Praxis“ 
unterstützt 
Haus- und Fach-
ärztinnen und 
-ärzte dabei, die 
Toolbox Schritt 
für Schritt in 
den Praxisalltag 
zu integrieren.

http://www.kvb.de/mitglieder/abrechnung/verguetungsvertraege/klimasensible-gesundheitsberatung
http://www.kvb.de/mitglieder/abrechnung/verguetungsvertraege/klimasensible-gesundheitsberatung
http://www.kvb.de/mitglieder/abrechnung/verguetungsvertraege/klimasensible-gesundheitsberatung
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/service/nachhaltigkeit-in-der-praxis
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/service/nachhaltigkeit-in-der-praxis
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Gute Nachrichten: Die vielfältigen Maßnahmen, 
um Unterversorgung und drohende Unterversor-
gung in der ambulanten Versorgung im Freistaat 
abzuwenden, sind vielfach erfolgreich. Die KVB 
legt deshalb nun weitere Förderprogramme auf. 
Welche das sind, erfahren Sie hier.

D er Landesausschuss der Ärzte und Kranken-
kassen hat am 19. Mai 2026 erneut die am-
bulante Versorgungssituation in Bayern be-

wertet. In sechs Regionen (Hautärzte: Landkreise 
Kronach und Cham; Kinder- und Jugendärzte: Land-
kreis Kronach; Hausärzte: Mühldorf am Inn, Schein-
feld, Bad Neustadt an der Saale) konnte dabei für die 
jeweiligen Fachgruppen eine deutliche Stabilisierung 
festgestellt werden. Diese positiven Entwicklungen 
sind insbesondere auf die gezielt eingesetzten Förder-
programme, intensive Beratungsleistungen sowie das 
Engagement der beteiligten Kommunen zurückzufüh-
ren. In der Folge konnte in diesen Regionen die drohen-
de Unterversorgung abgewendet beziehungsweise 
die bestehende Unterversorgung beseitigt werden.

Auch in der Kreisregion Memmingen/Unterallgäu zeigt 
sich eine leichte Verbesserung: Es wurde festgestellt, 
dass die bestehende Unterversorgung im Bereich der 
HNO-ärztlichen Versorgung beseitigt ist, aber eine 
Unterversorgung weiterhin droht. 

Demgegenüber wurde in zwei Regionen (Hausärzte: 
Oettingen, Dinkelsbühl) eine Verschlechterung der 
Versorgungssituation festgestellt: In Oettingen musste 
der Status der drohenden Unterversorgung für die 

Fachgruppe der Hausärzte in eine bestehende Unter-
versorgung geändert werden. Dort kann die KVB  
nun Zuschüsse zu den Investitionskosten von bis  
zu 120.000 Euro für Niederlassungen gewähren. In 
Dinkelsbühl wurde eine drohende Unterversorgung 
für die Fachgruppe der Hausärzte festgestellt – auch 
hier hat die KVB umgehend reagiert und regionale 
Förderprogramme ausgeschrieben. 

Die KVB-Förderprogramme 

Die Förderprogramme werden gezielt in Regionen  
mit festgestellter (drohender) Unterversorgung an-
geboten. Sie verfolgen das Ziel, den Einstieg in die 
vertragsärztliche Versorgung sowie die Anstellung 
von Ärztinnen und Ärzten zu erleichtern und wirt-
schaftliche Risiken abzufedern. Damit leisten sie 
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und lang-
fristigen Verbesserung und Stabilisierung der ambu-
lanten Versorgung. 

In als unterversorgt eingestuften Regionen können 
Zuschüsse zu den Investitionskosten von 120.000 
Euro für eine Niederlassung beantragt werden. Er-
gänzend steht dort eine Praxisaufbauförderung zur 
Verfügung, die in den ersten zwei Jahren nach einer 
Neuniederlassung eine Art Umsatzgarantie bietet. 

In Planungsbereichen mit drohender Unterversor-
gung beträgt die Förderung für eine Niederlassung 
beziehungsweise Praxisnachbesetzung 72.000 Euro. 
Darüber hinaus können in allen geförderten Regionen 
Zuschüsse für die Eröffnung von Filialpraxen, die An-

Förderprogramme zeigen Wirkung 

Die neuen Beschlüsse des Landesausschusses im Überblick

Planungsbereich Fachgruppe Versorgungssituation
Bad Neustadt a.d. Saale Hausärzte drohende Unterversorgung abgewendet

Mühldorf am Inn Hausärzte drohende Unterversorgung abgewendet

Scheinfeld Hausärzte drohende Unterversorgung abgewendet

Dinkelsbühl Hausärzte drohende Unterversorgung

Oettingen Hausärzte Unterversorgung

Landkreis Cham Hautärzte drohende Unterversorgung abgewendet

Landkreis Kronach Hautärzte drohende Unterversorgung abgewendet

Kreisregion Memmingen/
Unterallgäu

HNO-Ärzte drohende Unterversorgung

Landkreis Kronach Kinder- und Jugendärzte Unterversorgung beseitigt
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stellung von Ärztinnen und Ärzten der jeweiligen 
Fachgruppe sowie die Fortführung einer Praxis über 
das 63. Lebensjahr hinaus beantragt werden.

Ein bewährtes Förderinstrument:  
die KVB-Praxis

Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, um die 
Versorgungssituation zu verbessern, geht die KVB in 
Regionen mit festgestellter Unterversorgung noch 
einen Schritt weiter: Mit eigenen Einrichtungen (KVB- 
Praxen) stellt sie die medizinische Versorgung sicher, 
wenn nicht ausreichend Ärztinnen und Ärzte im  
Planungsbereich tätig sind. Sie bieten einen Einstieg 
in die vertragsärztliche Versorgung im Anstellungs-
verhältnis, mit der Perspektive einer Praxisübernahme 
nach zwei Jahren. 

Für den Planungsbereich Ansbach-Nord (Hausärzte)  
hat der Vorstand der KVB erst kürzlich den Be-
schluss zur Errichtung einer Eigeneinrichtung getrof-
fen. Interessierte Ärztinnen und Ärzte können sich 
unter jobs.kvb.de für eine Tätigkeit in der KVB-Praxis 
bewerben. Außerdem werden Hausärzte für KVB-
Praxen in Wassertrüdingen, Moosburg an der Isar, 
Lauingen und Feuchtwangen, HNO-Ärzte für die 
Landkreise Tirschenreuth, Haßberge und Kitzingen, 
Kinder- und Jugendärzte in den Landkreisen Dingol-
fing-Landau und Cham sowie Kinder- und Jugend-
psychiater für den Planungsbereich Westmittel- 
franken gesucht.

Eva-Maria Völkel (KVB)

Alles zur Förderung finden  
Sie außerdem unter  
folgendem QR-Code.

Regionale finanzielle Förderungen

Einen Überblick über die neuen und bereits bestehenden Förder-
maßnahmen sowie Informationen zu allen Förderprogrammen und 
Anträge finden Sie in der Tabelle unten oder unter www.kvb.de/
mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen geförderten Regionen 
werden unter www.kvb.de/kuenftige-mitglieder/praxisstart/ 
region-sucht-arzt vorgestellt. Unsere Berater vor Ort unterstützen 
Sie bei Fragen gerne.

Finanzielle Fördermaßnahmen der  
KVB-Sicherstellungsrichtlinie-Strukturfonds (Stand: ab Juli 2026*)
Zuschuss zu den Investitionskosten für eine vertragsärztliche Niederlassung 

	  Unterversorgung: einmalig bis zu 120.000 Euro

	  drohende Unterversorgung: einmalig bis zu 72.000 Euro 
Finanzielle Förderung des Aufbaus einer Vertragsarztpraxis  
(nur bei Unterversorgung)  
bis zu 85 Prozent des durchschnittlichen Honorars der Fachgruppe
Zuschuss zu den Investitionskosten für die Errichtung einer Zweigpraxis

	  Unterversorgung: einmalig bis zu 30.000 Euro 

	  drohende Unterversorgung: einmalig bis zu 18.000 Euro 
Zuschuss zu den Beschäftigungskosten von angestellten Ärztinnen und Ärzten

	  Unterversorgung: bis zu 5.300 Euro pro Quartal

	  drohende Unterversorgung: bis zu 4.800 Euro pro Quartal
Zuschuss zu den Investitionskosten einer Anstellung einer Ärztin/eines Arztes

	  Unterversorgung: einmalig für die nachgewiesenen Kosten bis zu 20.000 Euro

	  drohende Unterversorgung: einmalig für die nachgewiesenen Kosten bis zu 

18.000 Euro
Zuschuss zur Beschäftigung von hausärztlichen Versorgungsassistenten, 
Präventionsassistenten in der Kinder- und Jugendmedizin oder nichtärztlichen 
Praxisassistenten 
einmalig bis zu 3.500 Euro

Finanzielle Förderung der Fortführung einer Vertragsarztpraxis  
über das 63. Lebensjahr hinaus 
bis zu 5.400 Euro pro Quartal

*Die genannten Fördersummen werden voraussichtlich ab dem 3. Juli 2026 unter www.kvb.de 
veröffentlicht und treten am Folgetag der Bekanntmachung in Kraft. 

Alle aktuellen Fördersummen und -programme finden Sie unter  
www.kvb.de/kuenftige-mitglieder/praxisstart/region-sucht-arzt.

https://jobs.kvb.de
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen
https://www.kvb.de/kuenftige-mitglieder/praxisstart/region-sucht-arzt
https://www.kvb.de/kuenftige-mitglieder/praxisstart/region-sucht-arzt
https://www.kvb.de/kuenftige-mitglieder/praxisstart/region-sucht-arzt
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Wer heute über die eigene be-
rufliche Zukunft nachdenkt – ob 
Niederlassung, Kooperation 
oder perspektivisch die Praxis-
abgabe – stellt andere Fragen 
als noch vor einigen Jahren. Es 
geht nicht mehr allein um Arzt-
sitze oder Förderprogramme. 
Entscheidend ist das Gesamt-
bild.

E in genauerer Blick lohnt sich 
gerade dort, wo man ihn 
früher vielleicht nicht gewagt 

hätte: in ländlichen Regionen. Der 
Landkreis Kronach zeigt exempla-
risch, wie sich das Bild verändern 
kann – wenn Versorgung, Standort-
politik und individuelle Perspekti-
ven zusammengedacht werden.

Vom Problemfall zum Zukunfts-
modell

Noch vor wenigen Jahren war die 
Lage angespannt: unbesetzte Arzt-
sitze, hohe Arbeitsbelastung in be-
stehenden Praxen, kaum Dynamik 
bei Neuniederlassungen.

Heute zeigt sich ein anderes Bild: 
Sechs hausärztliche Niederlassun-
gen zu Jahresbeginn, eine neue 
kinderärztliche Gemeinschafts-
praxis seit April und fachärztliche 
Niederlassungen in Mitwitz und 
Küps im Bereich der Dermatologie, 
sowie eine HNO-Niederlassung in 
Kronach, die bereits allesamt auf 
den Weg gebracht sind. Für die 
Fachgruppe der Kinderärzte und 
der Hautärzte ist der Status der 
bestehenden beziehungsweise 
drohenden Unterversorgung in der 
Maisitzung des von der KVB unab-
hängigen Landesausschusses auf-

gehoben worden. Alles Zeichen 
eines sichtbaren Wandels. 

Diese Entwicklung ist kein Zufall. 
Sie ist das Ergebnis eines struktu-
rierten und konsequent verfolgten 
Prozesses.

Was den Unterschied macht

Der entscheidende Faktor liegt im 
Zusammenspiel mehrerer Elemente:

	� Fundierte Analyse statt 
Bauchgefühl:  
Eine realistische Bewertung der 
Versorgungssituation bildet die 
Grundlage jeder Maßnahme. 

	� Gezielte Förderung:  
Instrumente werden nicht pau-
schal eingesetzt, sondern pass-
genau auf Bedarf und Zielgruppe 
abgestimmt. 

	� Individuelle Beratung:  
Niederlassungsinteressierte 
werden früh begleitet – nicht 
nur fachlich, sondern auch in 
Fragen der Lebensplanung. 

	� Aktives Standortmarketing: 
Regionen präsentieren sich 
nicht mehr defensiv, sondern 
zeigen klar, was sie bieten. 

Hinzu kommt ein Aspekt, der in 
Gesprächen mit Ärztinnen und 
Ärzten zunehmend an Gewicht ge-
winnt: die Lebensqualität. Bezahl-
barer Wohnraum, kurze Wege,  
verlässliche Kinderbetreuung und 
persönliche Netzwerke sind keine 
„weichen Faktoren“ mehr – sie 
sind oft ausschlaggebend.

Hinter den Erfolgen: viel  
Koordination, viel Engagement

Was heute wie eine positive  

Momentaufnahme wirkt, ist in 
Wirklichkeit das Ergebnis intensi-
ver Abstimmung. Kommunen, KVB 
und lokale Akteure arbeiten eng 
zusammen. Prozesse werden ko-
ordiniert, Informationen gebün-
delt, Entscheidungen vorbereitet. 
Ein wesentlicher Faktor dabei – 
die kontinuierliche Zusammen-
arbeit über die Gremien der Ge-
sundheitsregionenplus. Mit dem 
Landkreis Kronach arbeitet die 
KVB bereits seit elf Jahren zusam-
men.

Für Niederlassungsinteressierte 
bedeutet das vor allem eines:  
weniger Unsicherheit. Fragen zur 
Wirtschaftlichkeit, zur Organisa-
tion einer Praxis oder zur Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben 
werden nicht isoliert betrachtet, 
sondern gemeinsam geklärt.  
Genau diese Verlässlichkeit schafft 
Vertrauen – eine zentrale Voraus-
setzung für langfristige Entschei-
dungen.

Ein Perspektivwechsel, der 
sich lohnt

Kronach ist kein Einzelfall, sondern 
steht stellvertretend für viele Re-
gionen in Bayern. Überall dort, wo 
aktiv gestaltet wird, verändert sich 
die Wahrnehmung. Aus vermeint-
lichen Nachteilen werden konkrete 
Chancen. Für Ärztinnen und Ärzte 
bedeutet das: Es lohnt sich, ge-
nauer hinzusehen – und eingefah-
rene Vorstellungen zu hinterfragen. 
Denn abseits der großen Zentren 
entstehen zunehmend Arbeits- 
und Lebensmodelle, die in dieser 
Form in Ballungsräumen oft schwer 
zu realisieren sind.

Landkreis Kronach: neue  
Perspektiven jenseits der Zentren
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Fazit

Die Entwicklung im Landkreis Kro-
nach zeigt, was möglich ist, wenn 
Versorgung, Lebensqualität und 
gezielte Unterstützung zusammen-
spielen. Attraktive Perspektiven 
entstehen nicht von selbst – aber 
sie lassen sich gestalten. Und ge-
nau darin liegt die eigentliche Bot-

Kronach in Zahlen

	� neue kinderärztliche Gemeinschaftspraxis (seit April 2026, insgesamt 1,75 Arztsitze)
	� sechs hausärztliche Niederlassungen seit Jahresbeginn (5,75 Anrechnungsfaktoren) 
	� genehmigte fachärztliche Sitze (Dermatologie 1,5 Arztsitze; HNO 1,0 Arztsitze) 
	� rund 1,5 Millionen Euro Fördermittel aus dem Strukturfonds in den letzten zwölf Jahren 
	� Ziel: langfristige Stabilisierung der ambulanten medizinischen Versorgung

Unterstützungsangebote im Überblick

	� individuelle Beratung durch die KVB-Beratungscenter vor Ort
	� finanzielle Förderprogramme, zum Beispiel für Neuniederlassungen oder Praxisübernahmen
	� Begleiteter Einstieg in die Niederlassung mit der KVB-Praxis
	� KVB-Börse: Praxen, Kooperationen, Ausschreibungen, Vertretungen  
und Weiterbildungsstellen für Ärztinnen und Ärzte

Weitere Informationen zu Förderungen finden Sie unter dem QR-Code.

schaft: Wer heute über seine be-
rufliche Zukunft entscheidet, sollte 
den Blick weiten. Denn gute Lösun-
gen finden sich nicht nur dort, wo 
man sie immer vermutet hat.

Eva-Maria Völkel (KVB)
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In vielen Regionen Bayerns fehlen Fachärztinnen 
und Fachärzte – mit einer neuen Förderung will 
die KVB genau hier ansetzen: Praxen in (drohend) 
unterversorgten Planungsbereichen können ab 
sofort 5.800 Euro monatlich für die Weiterbildung 
erhalten. Eine Antragstellung ist jederzeit mög-
lich. 

S eit 1. Juni 2026 gibt es eine neue KVB-Förder-
maßnahme, die eine Ergänzung zur bestehen-
den Weiterbildungsförderung nach Paragraf 

75a SGB V darstellt und sich von dieser dahingehend 
unterscheidet, dass der Kreis an Förderempfängern 
enger gefasst ist. Dies bedeutet konkret, dass Förder-
empfänger all jene Praxen sein können, die in Planungs-
bereichen liegen, in denen in der angestrebten Fach-
gruppe der betreffenden Ärztinnen und Ärzte in Weiter-
bildung (drohende) Unterversorgung vorliegt. Wo dies 
in welchen Arztgruppen (gemäß Bedarfsplanungs-

Richtlinie des G-BA) der Fall ist, können Sie den ab-
gebildeten Karten entnehmen, die Sie auch auf der 
Internetseite der Förderung finden unter www.kvb.
de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/
weiterbildungsfoerderung.

Arztgruppen, für die in bestimmten Planungs- 
bereichen aktuell eine (drohende) Unterversorgung 
besteht sind:

	� HNO-Ärzte
	� Kinder- und Jugendärzte
	� Kinder- und Jugendpsychiater
	� Augenärzte
	� Frauenärzte
	� Hautärzte
	� Nervenärzte

Welche Planungsbereiche in den jeweiligen Arzt-
gruppen drohend oder festgestellt unterversorgt sind 

Neue Förderung für  
unterversorgte Facharztgruppen

Förderregionen in Bayern (Stand: Mai 2026) 
Allgemeine fachärztliche Versorgung

 Unterversorgung    Drohende Unterversorgung

Förderregionen in Bayern (Stand: Mai 2026) 
Spezialisierte fachärztliche Versorgung

 Unterversorgung    Drohende Unterversorgung

Quelle: Beschlüsse des Landesausschusses vom 19.05.2026;  
Geodaten: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de, Lizenz: CC BY 4.0

https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/weiterbildungsfoerderung
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/weiterbildungsfoerderung
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/weiterbildungsfoerderung
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entnehmen Sie den Karten und Übersichten der förder-
fähigen Gemeinden unter www.kvb.de/mitglieder/
praxisfuehrung/foerderungen/weiterbildungs- 
foerderung. 

Wichtige Eckpunkte zur Förderung

	� Ihre Praxis muss in einem Planungsbereich liegen, 
in dem in der angestrebten Fachgruppe Ihrer 
Ärztin oder Ihres Arztes in Weiterbildung drohen-
de Unterversorgung oder Unterversorgung be-
steht (siehe Karten und Gemeindelisten auf der 
KVB-Internetseite).

	� Es erfolgt eine monatliche Vergütung in Höhe 
von 5.800 Euro in Vollzeit (Teilzeit anteilig), die 
vollumfänglich an die Ärztin oder den Arzt in  
Weiterbildung weiterzureichen ist.

	� Eine ganzjährige Antragstellung ist möglich
	� Die Förderung vom selben Weiterbildungsabschnitt 
auf Grundlage anderer Weiterbildungsförderungen 
der KVB (insbesondere gemäß Paragraf 75a SGB V) 
ist nicht möglich.

	� Die Fördermaßnahme hat eine Laufzeit von zwei 
Jahren (bis 31. Mai 2028).

Hinweise zur Antragstellung

	� Die Antragstellung ist frühstens sechs Monate vor 
Beginn des Weiterbildungsabschnitts möglich. 

	� Der Weiterbilder benötigt eine Weiterbildungs- 
befugnis der Bayerischen Landesärztekammer 
(BLÄK) im erforderlichen Umfang.

	� Die Assistentengenehmigung sollte vor dem  
Förderantrag bei der KVB gestellt werden.

	� Bitte stellen Sie nur einen Förderantrag, wenn die 
Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Liegt für die 
Arztgruppe im Planungsbereich Ihrer Praxis keine 
(drohende) Unterversorgung vor, sehen Sie bitte 
von einer Antragstellung ab, da der Antrag andern-
falls abgelehnt wird, was zusätzlichen Bearbei-
tungsaufwand verursacht.

Förderzweck ist neben dem Aufbau und Erhalt nach-
haltiger und zukunftsfähiger Versorgungsstrukturen 
die Reduktion der finanziellen Belastungen, die mit 
der Beschäftigung ärztlichen Personals einhergehen. 
Dies soll zur Weiterbildung motivieren und durch die 
Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung 
dem frühzeitigen Finden von potenziellen Praxisüber-
nehmern und damit auch der mittelbaren Abwendung 
der (drohenden) Unterversorgung dienen: Kurzum, es 
wird auf die flächendeckende Sicherstellung der am-
bulanten Versorgung in Bayern abgezielt. Da es im 
Gegensatz zur herkömmlichen Weiterbildungsförde-
rung nach Paragraf 75a SGB V keine Ausschreibungs-
zeiträume gibt, haben Weiterbilder ein hohes Maß an 
Planungssicherheit. Ein Auswahlverfahren erfolgt  
allenfalls, wenn mehr Anträge eingehen als freie Stellen 
verfügbar sind. 

Bei Interesse finden Sie die Planungsbereiche mit 
(drohender) Unterversorgung sowie das Antrags- 
formular und die Förderbedingungen im Detail auf 
unserer Website (bitte QR-Code scannen). 

Lorenz Gattnar (KVB) 

https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/weiterbildungsfoerderung
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/weiterbildungsfoerderung
https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/weiterbildungsfoerderung
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Die Arbeit in den Praxen wird 
immer anspruchsvoller – medi-
zinisch, wirtschaftlich und orga-
nisatorisch. Gleichzeitig wächst 
der bürokratische Aufwand kon-
tinuierlich. Viele unserer Mitglie-
der erleben, dass die Administra-
tion zunehmend Zeit bindet, die 
in der Versorgung der Patientin-
nen und Patienten dringend  
benötigt würde. Das darf kein 
Dauerzustand sein. Die KVB 
setzt sich deshalb aktiv dafür 
ein, Praxen von unnötiger Büro-
kratie zu entlasten. 

F ormulare, Nachweise, Prüf-
verfahren und immer neue 
Vorgaben kosten wertvolle 

Zeit und schaffen häufig zusätzliche 
Komplexität. Prozesse sind oft 
schwer nachvollziehbar, Regelungen 
ändern sich kurzfristig und Zustän-
digkeiten sind nicht immer klar. 
Das belastet Ärztinnen und Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten ebenso wie deren 
Praxisteams – und geht zulasten 
der Versorgung.

Gleichzeitig ist klar: Nicht jede  
Bürokratie ist per se verzichtbar. 
Bestimmte Regelungen sind not-
wendig, um Qualität, Patienten- 
sicherheit und Transparenz zu ge-
währleisten. Problematisch wird es 
dort, wo Vorgaben keinen erkenn-
baren Mehrwert bieten, Abläufe 
unnötig erschweren oder unverhält-
nismäßig Ressourcen binden. Ge-
nau diese vermeidbare Bürokratie 
steht im Fokus der Arbeit der KVB.

Über die Jahre haben sich dabei 
klare Schwerpunkte herausgebildet. 
Dazu zählen aufwendige Prüf- 

verfahren, komplexe Abrechnungs- 
regelungen und bürokratische Hür-
den im Vertrags- und Zulassungs-
wesen. Diese Themen stehen regel-
mäßig im Mittelpunkt unserer Posi- 
tionierungen und Forderungen auf 
Landes- und Bundesebene, genau-
so aber auch das Voranbringen von 
digitalen Lösungen, die den Praxis-
alltag tatsächlich erleichtern sollen, 
statt zusätzliche Belastungen zu 
schaffen.

Mehr Augenmaß bei Prüf- 
verfahren gefordert

Ein aktuelles Beispiel für dieses 
Engagement ist ein Beschluss der 
Vertreterversammlung der KVB 
aus diesem Jahr. Darin wurde der 
Vorstand beauftragt, sich weiter-
hin beim Gesetzgeber für die Ein-
führung einer Bagatell- beziehungs-
weise Geringfügigkeitsgrenze in 
Höhe von 300,- Euro bei Anträgen 
der Krankenkassen im Rahmen von 
Abrechnungsprüfungen einzusetzen.

Ziel ist es, unverhältnismäßige Prüf-
verfahren bei geringfügigen Ab-
weichungen zu vermeiden und 
Praxen spürbar zu entlasten. Dar-
über hinaus fordert die KVB weiter-
hin eine Aufwandspauschale für 
Krankenkassen, wenn sich Prüf-
anträge im Nachhinein als unbe-
gründet erweisen. Auch damit setzt 
sich die KVB für mehr Fairness, 
Augenmaß und Praxisnähe in Ab-
rechnungsprüfungen ein.

Formularvielfalt erschwert den 
Praxisalltag

Ein weiteres Beispiel für unnötige 
Bürokratie ist das uneinheitliche 

Formularwesen vieler Behörden. 
Für identische Sachverhalte sind 
Praxen häufig mit unterschied- 
lichen, behördenspezifischen For-
mularen konfrontiert – etwa bei 
augenärztlichen Gutachten, für die 
allein in Bayern zahlreiche unter-
schiedliche Vorlagen von Städten 
und Landkreisen existieren.

Dieser Mehraufwand ist weder 
medizinisch noch administrativ ge-
rechtfertigt. Gleichzeitig erschwert 
die Vielzahl an Formularen eine 
Einbindung in die Praxissoftware 
erheblich, sodass viele Dokumente 
weiterhin manuell bearbeitet wer-
den müssen. Die KVB fordert da-
her, dass Behörden ihre Formulare 
zumindest digital bearbeitbar und 
möglichst standardisiert zur Ver-
fügung stellen. Bereits das würde 
viele Abläufe im Praxisalltag spür-
bar erleichtern.

Bewegung beim Konsiliar- 
bericht in der Psychotherapie

Beim Konsiliarverfahren in der 
Psychotherapie zeigt sich, dass 
sich langjähriges Engagement aus-
zahlen kann. Seit Langem wird eine 
Entbürokratisierung insbesondere 
für Fälle gefordert, in denen Pa-
tientinnen und Patienten mit einer 
Überweisung durch Vertragsärz-
tinnen oder Vertragsärzte in die 
psychotherapeutische Behandlung 
kommen. Der bislang verpflichten-
de Konsiliarbericht bedeutet häu-
fig zusätzlichen formalen Aufwand, 
obwohl die relevanten medizini-
schen Informationen bereits vor-
liegen. Die Politik signalisiert in-
zwischen Bewegung: Künftig könnte 
auf einen Konsiliarbericht verzich-

Weniger Bürokratie, mehr Zeit für 
Patienten
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tet werden, wenn eine ärztliche Ab-
klärung bereits erfolgt ist. Damit 
würde eine zentrale Forderung aus 
der Versorgungspraxis aufgegriffen, 
die zuletzt sogar von der GKV-Fi-
nanzkommission als Sparvorschlag 
ins Spiel gebracht und vom Bundes-
rat unterstützt wird. Nun bleibt ab-
zuwarten, wie schnell und in wel-
cher konkreten Ausgestaltung die 
angekündigten Erleichterungen um-
gesetzt werden.

Ankündigungen aus Berlin müs-
sen sich erst noch bewähren

Die Bundesregierung hat den Büro-
kratieabbau zuletzt erneut als poli-
tische Priorität angekündigt. Laut 
Informationen des Bundesgesund-
heitsministeriums befindet sich ein 
entsprechender Referentenentwurf 
derzeit in Ausarbeitung, zudem sei 
ein Spitzengespräch mit den maß-
geblichen Stakeholdern vorgese-
hen. Konkrete und spürbare Ent-
lastungen für die Praxen stehen 
bislang jedoch noch aus.

Aus Sicht der KVB wird entschei-
dend sein, ob den Ankündigungen 
auch tatsächlich wirksame Maß-
nahmen folgen. Praxisnahe Vor-
schläge für weniger Bürokratie  
liegen zur Genüge auf dem Tisch, 
genauso wie Pläne für eine moder-
ne Zulassungsverordnung für Ärzte 
(Ärzte-ZV). Nun kommt es darauf 
an, diese konsequent aufzugreifen 
und in alltagstaugliche gesetzliche 
Regelungen zu überführen.

Der angekündigte Austausch mit 
den relevanten Beteiligten kann 
hierfür ein wichtiger Schritt sein – 
vorausgesetzt, es bleibt nicht nur 
bei Absichtserklärungen. Für die 
Praxen zählt am Ende nicht die 
Ankündigung weiterer Gespräche, 
sondern eine spürbare Entlastung 
im Versorgungsalltag.

Bürokratieabbau als  
dauerhafte Aufgabe

Um bürokratische Belastungen 
systematisch anzugehen, hat die 
KVB bereits 2011 eine zentrale 
Anlaufstelle für den Bürokratie- 
abbau in den Praxen eingerichtet. 
Dort werden Rückmeldungen aus 
dem Praxisalltag gesammelt, aus-
gewertet und weiterverfolgt. Ziel 
ist es, die Mitglieder sowie deren 
Praxisteams spürbar zu entlasten 
und unnötige Hürden im Praxisall-
tag abzubauen.

Dabei ist Bürokratieabbau kein ein-
maliges Projekt, sondern ein dauer- 

hafter Prozess. Viele Vorgaben 
entstehen nicht auf regionaler 
Ebene, sondern sind auf Bundes-
ebene geregelt oder Ergebnis von 
Vereinbarungen mit Krankenkas-
sen, Medizinischen Diensten oder 
weiteren Institutionen. Der Vor-
stand der KVB setzt sich mit Nach-
druck dafür ein, konkrete Entlas-
tungspotenziale zu identifizieren 
und die Interessen der Mitglieder 
gegenüber Politik, Krankenkassen 
und weiteren Beteiligten konsequent 
zu vertreten.

Rosmarie Strobl (KVB)

Ihre Erfahrungen sind gefragt

Bürokratieabbau gelingt nur mit den Erfahrungen aus den Praxen. 
Denn dort zeigt sich im Praxisalltag, welche Vorgaben unnötig Zeit 
kosten, Abläufe erschweren oder an der Versorgungsrealität vor-
beigehen. Welche Regelungen sind aus Ihrer Sicht überholt, über-
flüssig oder schlicht nicht praxistauglich? Wo sehen Sie unnötige 
Hürden oder konkreten Verbesserungsbedarf?

Schicken Sie uns Ihre Beispiele aus dem Praxisalltag gerne an 
buerokratieabbau@kvb.de

Jede Rückmeldung hilft dabei, unnötige Bürokratie sichtbar zu  
machen und konkrete Verbesserungen anzustoßen – für mehr  
Zeit in der Versorgung. Weiterführende Positionen und Forderungen 
zu diesem Themenfeld finden Sie unter www.kvb.de/mitglieder/
praxisfuehrung/service/buerokratie-melden.

http://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/service/buerokratie-melden
http://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/service/buerokratie-melden
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KVB INTERN

Die kompakten eLearning-Tutorials KVB Praxen-
wissen erweitern das digitale Informations- und 
Beratungsangebot der KVB. In leicht verständ- 
lichen Videos vermitteln KVB-Beraterinnen und 
-Berater wichtiges Know-how rund um Abrech-
nung, Verordnung, Praxisführung und Digitalisie-
rung.

D ie Inhalte sind jederzeit flexibel abrufbar und 
lassen sich unkompliziert in den Berufsalltag 
integrieren. Damit schafft die KVB ein zeitge-

mäßes Lernangebot, das Wissen so anschaulich ver-
mittelt, dass es sich direkt anwenden lässt. 

Die erste Staffel zeigt den Weg in die eigene Praxis. In 
vier aufeinander aufbauenden Folgen erhalten Ärztin-
nen, Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten einen umfassenden Überblick und wert-
volle Informationen zu den wichtigsten Schritten auf 
dem Weg zur erfolgreichen Niederlassung im Freistaat. 

1. Folge: Marktbeobachtung

Welche Voraussetzungen gelten für die Niederlassung 
in Bayern? Die erste Folge gibt angehenden Praxis- 
inhaberinnen und Praxisinhabern einen Überblick 
über regionale Versorgungsstrukturen, die Bedarfs-
planung und attraktive Fördermöglichkeiten.

KVB Praxenwissen:  
neues eLearning-Angebot

KVB Praxen- 
wissen – das 

zeitgemäße 
Lernangebot  
in der neuen 

KVB-Mediathek.

2. Folge: „Perfect Match“

Wer eine Praxis übernehmen möchte, erfährt hier, 
wie sich passende Kontakte zu Praxisabgeberinnen 
und -abgebern knüpfen lassen. Hilfreiche Tools, Ver-
anstaltungen und Beratungsangebote der KVB er-
gänzen das smarte Infopaket.

3. Folge: Bewerbungs- und Nachbesetzungs- 
verfahren

Diese Folge erklärt Schritt für Schritt, wie das Nach-
besetzungsverfahren abläuft und worauf bei der Be-
werbung für eine Praxisübernahme besonders zu 
achten ist. Wie wird eine Praxis vergeben? Welche 
Unterlagen müssen eingereicht werden? Was sollten 
Bewerberinnen und Bewerber unbedingt im Blick be-
halten? KVB Praxenwissen liefert die Antworten. 

4. Folge: Das KVB-Patenprogramm

Informationen zum KVB-Patenprogramm runden die 
erste Staffel ab. Erfahrene Patinnen und Paten be-
gleiten den Einstieg in die Selbstständigkeit persön-
lich und stehen jederzeit beratend zur Seite – von der 
ersten Quartalsabrechnung bis hin zur Honoraranalyse 
nach dem ersten Jahr.

Lara Mayrhofer (KVB)

Bleiben Sie mit KVB Praxenwissen 
auf dem Laufenden

Alle Folgen von KVB  
Praxenwissen finden Sie 
ab sofort in der neuen 
KVB-Mediathek (bitte QR-
Code scannen). 
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KVB KONTAKTDATEN

KVB Servicecenter – Kurze Frage, direkte Antwort
Sie stecken mitten im Praxisbetrieb und brauchen eine schnelle Information am Telefon –  
speziell zu Abrechnung, Verordnung oder digitalen KVB Anwendungen? Wir sind für Sie da.

Servicecenter	 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
eTec Support 	 0 89 / 5 70 93 – 4 00 40

Servicezeiten 
Montag bis Donnerstag 	 7.30 bis 17.30 Uhr

Freitag					     7.30 bis 16.00 Uhr

KVB Beratungscenter – Ihr Kontakt vor Ort 
Sie möchten ein Thema aus Abrechnung, Verordnung oder Praxisführung in einer persönlichen Einzelberatung 
vertiefen? Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen!

Bayreuth (Oberfranken) Nürnberg (Mittelfranken)
Telefon 09 21 / 2 92 - 4 99 Telefon 09 11 / 9 46 67 - 3 99

E-Mail bc-bayreuth@kvb.de E-Mail bc-nuernberg@kvb.de

Oberbayern Würzburg (Unterfranken) Regensburg (Oberpfalz)

Telefon 0 89 /5 70 93 – 25 99 Telefon 09 31 / 3 07 - 4 99 Telefon 09 41 / 39 63 - 4 99

E-Mail bc-oberbayern@kvb.de E-Mail bc-wuerzburg@kvb.de E-Mail bc-regensburg@kvb.de

München Straubing (Niederbayern) Augsburg (Schwaben)

Telefon 0 89 /5 70 93 – 24 99 Telefon 0 94 21 / 80 09 - 4 99 Telefon 08 21 / 32 56 - 3 99

E-Mail bc-muenchen@kvb.de E-Mail bc-straubing@kvb.de E-Mail bc-augsburg@kvb.de

Servicezeiten 

Montag bis Donnerstag 	 8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag					     8.00 bis 13.00 Uhr

Dienstplanänderungen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

Finden Sie in Meine KVB.

Dienstplanung DPP-online
Finden Sie in Meine KVB.

Telefon 0 89 /5 70 93 – 88 90
Fax 0 89 /5 70 93 – 88 85
E-Mail info.dpp@kvb.de

Notarzt-Abrechnung
Finden Sie in Meine KVB.

Telefon 0 89 /5 70 93 – 8 80 88
Fax 0 89 /5 70 93 – 6 49 25

E-Mail notarztdoku@kvb.de (NIDA)

Servicezeiten 
Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

KVB Selfservice – 24/7 für Sie verfügbar
Sie wollen eine Abwesenheit melden, Dokumente sicher übermitteln, Sprechzeiten ändern oder 
eine Genehmigung beantragen? Das und mehr bietet Ihnen „Meine KVB“ - einfach online, zeitlich 
und örtlich flexibel! Den Einstieg finden Sie unter www.kvb.de.

MEINE 
KVB

mailto:bc-bayreuth%40kvb.de?subject=
mailto:bc-nuernberg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-oberbayern%40kvb.de?subject=
mailto:bc-wuerzburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-regensburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-muenchen%40kvb.de?subject=
mailto:bc-straubing%40kvb.de?subject=
mailto:bc-augsburg%40kvb.de?subject=
mailto:info.dpp@kvb.de
mailto:notarztdoku%40kvb.de?subject=
https://www.kvb.de/
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